
 

Formular 3 - Blatt 1  
Technische Daten 

 

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen. 

 

1. Betriebseinheit Nr.: WEA 1 

Kennzeichnende Größen der Betriebseinheit oder der Anlagenteile der einzelnen 
Betriebseinheit: (15) 

Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

2. Gehandhabte Stoffe: handelsübliche Öle und Schmiermittel, 

   vergl. Formular C Register 4 

2.1 Einsatzseite: (16) (Einsatzstoffe, Zusatzstoffe, Brennstoffe, Neben- und Zwischenprodukte, 
Abfälle): 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ Menge des 
Stoffes pro 

Zusammensetzung (19) 

Nr. lt. 
Fließbild 

Gemisches bei Abfällen 
auch ASN (17)  

Zeiteinheit (18)  
(z.B. Kg/h,m³/h)  

Komponente Anteil  
(z.B. Gew. %, mg/l) 

 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Formular 3 - Blatt 2 
Betriebseinheit Nr.: WEA 1 

 
2.2 Produktseite: (20) [Produkte, Zwischen- und Nebenprodukte, in das Abwassersystem 

abgeleitete Abwassermenge, Abfälle, jedoch keine Luft- und Wasser verunreinigenden Stoffe] 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ 
Gemisches  
bei Abfällen auch ASN (21) 

Menge des 
Stoffes/ 

Gemisches pro 

Zusammensetzung (23) 

Nr. lt. 
Fließbil

d 

 Zeiteinheit (22)  
(z.B. 

Kg/h,m³/h)  

Komponente/ 
Parameter 

Anteil  
(z.B. Gew. %, 

mg/l) 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

Formular 3 - Blatt 1  
Technische Daten 

 

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen. 

 

1. Betriebseinheit Nr.: WEA 2 

Kennzeichnende Größen der Betriebseinheit oder der Anlagenteile der einzelnen 
Betriebseinheit: (15) 

Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

2. Gehandhabte Stoffe: handelsübliche Öle und Schmiermittel, 

   vergl. Formular C Register 4 

2.1 Einsatzseite: (16) (Einsatzstoffe, Zusatzstoffe, Brennstoffe, Neben- und Zwischenprodukte, 
Abfälle): 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ Menge des 
Stoffes pro 

Zusammensetzung (19) 

Nr. lt. 
Fließbild 

Gemisches bei Abfällen 
auch ASN (17)  

Zeiteinheit (18)  
(z.B. Kg/h,m³/h)  

Komponente Anteil  
(z.B. Gew. %, mg/l) 

 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Formular 3 - Blatt 2 
Betriebseinheit Nr.: WEA 2 

 
2.2 Produktseite: (20) [Produkte, Zwischen- und Nebenprodukte, in das Abwassersystem 

abgeleitete Abwassermenge, Abfälle, jedoch keine Luft- und Wasser verunreinigenden Stoffe] 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ 
Gemisches  
bei Abfällen auch ASN (21) 

Menge des 
Stoffes/ 

Gemisches pro 

Zusammensetzung (23) 

Nr. lt. 
Fließbil

d 

 Zeiteinheit (22)  
(z.B. 

Kg/h,m³/h)  

Komponente/ 
Parameter 

Anteil  
(z.B. Gew. %, 

mg/l) 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

Formular 3 - Blatt 1  
Technische Daten 

 

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen. 

 

1. Betriebseinheit Nr.: WEA 3 

Kennzeichnende Größen der Betriebseinheit oder der Anlagenteile der einzelnen 
Betriebseinheit: (15) 

Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

2. Gehandhabte Stoffe: handelsübliche Öle und Schmiermittel, 

   vergl. Formular C Register 4 

2.1 Einsatzseite: (16) (Einsatzstoffe, Zusatzstoffe, Brennstoffe, Neben- und Zwischenprodukte, 
Abfälle): 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ Menge des 
Stoffes pro 

Zusammensetzung (19) 

Nr. lt. 
Fließbild 

Gemisches bei Abfällen 
auch ASN (17)  

Zeiteinheit (18)  
(z.B. Kg/h,m³/h)  

Komponente Anteil  
(z.B. Gew. %, mg/l) 

 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Formular 3 - Blatt 2 
Betriebseinheit Nr.: WEA 3 

 
2.2 Produktseite: (20) [Produkte, Zwischen- und Nebenprodukte, in das Abwassersystem 

abgeleitete Abwassermenge, Abfälle, jedoch keine Luft- und Wasser verunreinigenden Stoffe] 

 

Stoff-
strom 

Bezeichnung des Stoffes/ 
Gemisches  
bei Abfällen auch ASN (21) 

Menge des 
Stoffes/ 

Gemisches pro 

Zusammensetzung (23) 

Nr. lt. 
Fließbil

d 

 Zeiteinheit (22)  
(z.B. 

Kg/h,m³/h)  

Komponente/ 
Parameter 

Anteil  
(z.B. Gew. %, 

mg/l) 

Maximalwert 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

4 

 

5 
 

 

6+9 
 

 

6 

 
 

7+8 

 

 

10 

      

      

Varidos FSK 45 

Varidos FSK 50 

 

Klüberplex BEM 41-132 

 

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 

 

Shell Tellus S4 VX 32 

 

Mobil SHC Grease 460 WT 

 

Fuchs Gleitmo 585K oder 

585K Plus 

 

Fuchs Ceplattyn BL white 
 

 

Mobil SHC 629 

 

 

Midel 7131 oder gleichwertig 

      

      

      

      

 

ca. 300 l 

 

12 kg 
 

 

ca. 650 l 

 
 

ca. 5 l 

 

ca. 60 kg 
 

 

ca. 33 kg 
 

 

ca. 10 kg 

 

33 l 

132 l 

 
ca. 1850 l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



Formular 4 - Blatt 3 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen (33a) Betriebseinheit Nr.: WEA 1 

Bezeichnung der Betriebseinheit: Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

In der folgenden Tabelle sind alle Abfälle aus Formular 3 Blatt 2 aufgeführt, die im eigenen Betrieb oder Fremdbetrieb verwertet/beseitigt bzw. zum Zwecke 
der Verwertung/Beseitigung behandelt werden oder einer anderen Verwertung/Beseitigung zugeführt werden: 

 
lfd. Nr. 
entspr. 

Formular 
3 

Stoffstrom
- Nr. lt. 

Fließbild 

Bezeichnung des Abfalls 
(34)

 
 

Abfall-
Schlüssel 

(34)
 

 

Menge 
 

t/a 

Vorgesehene Maßnahme 
zur Verwertung oder 

Beseitigung 

Bezeichnung der Anlage 
bzw. Maßnahme in der 

Abfall verwertet/beseitigt 
wird 

Bei Beseitigung: Angaben 
zur Durchführbarkeit der 

Maßnahme und der 
Entsorgungswege 

1
 

            Ölfilter 15 02 02 10,5 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Belüftungsfilter 15 02 03 0,5 kg/a + 1 
m³/a 

Fachgerechte Entsorgung             

            Kohlebürsten 16 02 16 4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Bremsbeläge 16 01 12 2,4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

1 1 Kühlwasser 16 03 05 77 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Akkumulatoren 16 06 01 45 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

2, 5 2, 5 Fett 12 01 12 20 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

Öl 13 02 06 0,153 m³/a Fachgerechte Entsorgung             

4 4 Öl 13 01 10 0,005 m³/a Fachgerechte Entsorgug   

  Papiertücher / Putzlappen 15 02 02 27 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

  Restmüll 20 03 01 10 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

 
1
 Angaben sind verzichtbar, falls Beseitigung nach Behördenkenntnis gesichert ist. Falls Angaben erforderlich sind, sind diese vom Betreiber der Beseitigungsanlage nach dem Anhang zu 

diesem Formular zu bestätigen. 

 



Formular 4 - Blatt 3 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen (33a) Betriebseinheit Nr.: WEA 2 

Bezeichnung der Betriebseinheit: Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

In der folgenden Tabelle sind alle Abfälle aus Formular 3 Blatt 2 aufgeführt, die im eigenen Betrieb oder Fremdbetrieb verwertet/beseitigt bzw. zum Zwecke 
der Verwertung/Beseitigung behandelt werden oder einer anderen Verwertung/Beseitigung zugeführt werden: 

 
lfd. Nr. 
entspr. 

Formular 
3 

Stoffstrom
- Nr. lt. 

Fließbild 

Bezeichnung des Abfalls 
(34)

 
 

Abfall-
Schlüssel 

(34)
 

 

Menge 
 

t/a 

Vorgesehene Maßnahme 
zur Verwertung oder 

Beseitigung 

Bezeichnung der Anlage 
bzw. Maßnahme in der 

Abfall verwertet/beseitigt 
wird 

Bei Beseitigung: Angaben 
zur Durchführbarkeit der 

Maßnahme und der 
Entsorgungswege 

1
 

            Ölfilter 15 02 02 10,5 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Belüftungsfilter 15 02 03 0,5 kg/a + 1 
m³/a 

Fachgerechte Entsorgung             

            Kohlebürsten 16 02 16 4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Bremsbeläge 16 01 12 2,4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

1 1 Kühlwasser 16 03 05 77 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Akkumulatoren 16 06 01 45 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

2, 5 2, 5 Fett 12 01 12 20 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

Öl 13 02 06 0,153 m³/a Fachgerechte Entsorgung             

4 4 Öl 13 01 10 0,005 m³/a Fachgerechte Entsorgug   

  Papiertücher / Putzlappen 15 02 02 27 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

  Restmüll 20 03 01 10 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

 
1
 Angaben sind verzichtbar, falls Beseitigung nach Behördenkenntnis gesichert ist. Falls Angaben erforderlich sind, sind diese vom Betreiber der Beseitigungsanlage nach dem Anhang zu 

diesem Formular zu bestätigen. 

 



Formular 4 - Blatt 3 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen (33a) Betriebseinheit Nr.: WEA 3 

Bezeichnung der Betriebseinheit: Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 4.500 kW Nennleistung 

In der folgenden Tabelle sind alle Abfälle aus Formular 3 Blatt 2 aufgeführt, die im eigenen Betrieb oder Fremdbetrieb verwertet/beseitigt bzw. zum Zwecke 
der Verwertung/Beseitigung behandelt werden oder einer anderen Verwertung/Beseitigung zugeführt werden: 

 
lfd. Nr. 
entspr. 

Formular 
3 

Stoffstrom
- Nr. lt. 

Fließbild 

Bezeichnung des Abfalls 
(34)

 
 

Abfall-
Schlüssel 

(34)
 

 

Menge 
 

t/a 

Vorgesehene Maßnahme 
zur Verwertung oder 

Beseitigung 

Bezeichnung der Anlage 
bzw. Maßnahme in der 

Abfall verwertet/beseitigt 
wird 

Bei Beseitigung: Angaben 
zur Durchführbarkeit der 

Maßnahme und der 
Entsorgungswege 

1
 

            Ölfilter 15 02 02 10,5 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Belüftungsfilter 15 02 03 0,5 kg/a + 1 
m³/a 

Fachgerechte Entsorgung             

            Kohlebürsten 16 02 16 4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Bremsbeläge 16 01 12 2,4 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

1 1 Kühlwasser 16 03 05 77 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

            Akkumulatoren 16 06 01 45 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

2, 5 2, 5 Fett 12 01 12 20 kg/a Fachgerechte Entsorgung             

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

3, 6, 7, 8, 
9, 10 

Öl 13 02 06 0,153 m³/a Fachgerechte Entsorgung             

4 4 Öl 13 01 10 0,005 m³/a Fachgerechte Entsorgug   

  Papiertücher / Putzlappen 15 02 02 27 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

  Restmüll 20 03 01 10 kg/a Fachgerechte Entsorgung   

 
1
 Angaben sind verzichtbar, falls Beseitigung nach Behördenkenntnis gesichert ist. Falls Angaben erforderlich sind, sind diese vom Betreiber der Beseitigungsanlage nach dem Anhang zu 

diesem Formular zu bestätigen. 
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1. Abfälle bei Errichtung und Inbetriebnahme
Nachstehend aufgeführt sind die Mengen der typisch anfallenden Abfälle bei der 
Errichtung einer Windenergieanlage. Die Mengen können abhängig von der 
Transporttechnik und dem Maschinentyp variieren.
• 30 m2 PE-Folie
• 100 m2 Pappe
• 50 m2 Papierreste (Papiertücher)
• bis zu 500 kg Holz
• 2 m3 Styropor
• 5 kg Teppichreste
• bis zu 30 kg Kabelreste
• 1 kg Kabelbinderreste
• 30 kg Verpackungsmaterial
• 20 kg haushaltsähnliche Abfälle
• 10 kg Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
• Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel
Auf jeder Baustelle wird von einem Entsorgungsfachbetrieb eine Toilette 
bereitgestellt.

2. Abfälle während der Betriebszeit
Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum typische Abfälle im Sinn des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, da keine Roh- oder Recyclingstoffe verarbeitet 
werden.
Überwiegend fallen verschlissene Teile und Material an:
• Ölfilter
• Belüftungsfilter
• Kohlebürsten
• Bremsbeläge
• Fettreste
• Spülöl
• entleerte Behältnisse (Schmiermittel)
• Verpackungsmaterial
• Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
• Akkumulatoren
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3. Verwertung oder Beseitigung von Abfällen
Sämtliche Abfälle, die während der Errichtung bzw. während der Wartung oder 
Reparaturen der Windenergieanlage entstehen, werden gesammelt und von einem 
Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt. Sondermüll, wie z. B. 
Akkumulatoren, ölhaltige Abfälle und Altfette, werden separat gesammelt und von 
einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt.
Wichtigster Abfall während des Betriebs sind die Altöle. Diese fallen jedoch nicht 
regelmäßig, sondern nur in zeitlichen Abständen nach Erfordernis an. Bei der 
Wartung werden Ölproben aus dem Getriebe entnommen und der Zustand des Öls 
im Labor untersucht.
Sollte ein Ölwechsel notwendig sein, werden die dabei anfallenden Altöle über ein 
hierfür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der Region gegen Nachweis 
entsorgt.
Die Mengen der eingesetzten Schmierstoffe können dem Dokument „Schmierstoffe, 
Kühlmittel, Transformatoröl und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ bzw. 
„Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ 
entnommen werden.
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1. Abfälle beim Betrieb der Nordex-Anlagen Delta4000
Beim normalen Betrieb einer Windkraftanlage fallen verschiedene Abfälle an. Zum
größten Teil entstehen diese im Rahmen einer geplanten Wartung. Die hier
angegebenen Werte sind als grobe Erfahrungswerte zu verstehen, da durch
Laufzeitunterschiede oder projekt- und anlagenspezifische Parameter abweichende
Werte auftreten können.

1) entsprechend Anlage 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
2) Beschreibung s. unten
3) gefährliche Abfälle

Handels-
name

Verwen-
dung in

Abfall-
menge

Anfall-
häufig-
keit

rechn. 
Jahres-
menge

Konsis-
tenz

AVV/EAK 
Schlüssel*

Verwer-
tungs-
ver-
fahren1)

1 Ölfilter Haupt-
getriebe

10 kg jährlich 10 kg fest 15 02 023)

2 Ölfilter Hydraulik 0,5 kg jährlich 0,5 kg fest
3 Belüftungs-

filter
Haupt-
getriebe

0,5 kg jährlich 0,5 kg fest 15 02 03

4 Belüftungs-
filter

Schalt-
schrank

1 m3 jährlich 1 m3 fest

5 Kohle-
bürsten

Generator 5 kg 2-jährlich
n. Befund

2,5 kg fest 16 02 16

6 Kohle-
bürsten

Hauptlager 3 kg 1,5 kg fest

7 Brems-
beläge

Rotor-
brems-
scheibe

12 kg 5-jährlich
n. Befund

2,4 kg fest 16 01 12

8 Kühl-
wasser

Maschinen-
haus

7 kg jährlich 7 kg flüssig 16 03 052)

350 kg 5-jährlich
komplett

70 kg

9 Akku-
mulatoren

Pitch-
system

225 kg 5-jährlich 45 kg fest 16 06012)

10 Fett Maschinen-
haus

20 kg jährlich 20 kg pastös 12 01122)

11 Öl Haupt-
getriebe

0,62 m3 5-jährlich 0,124 m3 flüssig 13 02 062)

12 Öl Pitch-
getriebe

0,015 m3 5-jährlich 0,003 m3 flüssig

13 Öl Azimut-
getriebe

0,132 m3 5-jährlich 0,026 m3 flüssig

14 Öl Hydraulik 0,025 m3 5-jährlich 0,005 m3 flüssig 13 01 102)

15 Papier-
tücher

Montage-
platz

2 kg jährlich 2 kg fest 15 02 022)

16 Putzlappen Montage-
platz

25 kg jährlich 25 kg fest

17 Restmüll Montage-
platz

10 kg jährlich 10 kg fest 20 03 01
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Abfallart/-bezeichnung nach AVV bzw. EAK (europäischer Abfallartenkatalog):
- 15 02 02: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter), Wischtücher und 

Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
- 15 02 03: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher, Schutzkleidung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02* fallen
- 16 02 16: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 16 02 15* fallen
- 16 01 12: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11* fallen
- 16 03 05: organische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten
- 16 06 01: Bleibatterien
- 12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette
- 13 02 06: synthetische Maschinen-, Getriebeöle
- 13 01 10: nicht chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
- 20 03 01: gemischte Siedlungsabfälle
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Anlage 01   zum Zert.-Nr.: 2018/003    Veolia Umweltservice Consulting GmbH  - Hamburg

Sammeln

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:
    4.1 alle Abfallarten
    4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
    4.3 alle gefährlichen Abfälle
    4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 

und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 01 04 fallen

07 02 13 Kunststoffabfälle
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 Verpackungen aus Holz
15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 04 05 Eisen und Stahl
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das 

unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche 

entfernt
20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 

37 fällt
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03 02 Marktabfälle



Anlage 02   zum Zert.-Nr.: 2018/003    Veolia Umweltservice Consulting GmbH  - Hamburg

Befördern

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:
    4.1 alle Abfallarten
    4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
    4.3 alle gefährlichen Abfälle
    4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 

und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 01 04 fallen

07 02 13 Kunststoffabfälle
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 Verpackungen aus Holz
15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 04 05 Eisen und Stahl
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das 

unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche 

entfernt
20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 

37 fällt
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle



Anlage 03   zum Zert.-Nr.: 2018/003    Veolia Umweltservice Consulting GmbH  - Hamburg

Handeln und Makeln

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:
    4.1 alle Abfallarten
    4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
    4.3 alle gefährlichen Abfälle
    4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen



Anlage 04   zum Zert.-Nr.: 2018/003    Veolia Umweltservice Consulting GmbH  - Hamburg

Lagern + Behandeln

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:
    4.1 alle Abfallarten
    4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
    4.3 alle gefährlichen Abfälle
    4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 

und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 01 04 fallen

07 02 13 Kunststoffabfälle
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 Verpackungen aus Holz
15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 04 05 Eisen und Stahl
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das 

unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche 

entfernt
20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 

37 fällt
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle
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.





 
 

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

7.1 Name:     Vorname: 

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

  

Zertifikat 

 

 

 

 

 

 

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

4.1 Name:  

4.2 Straße:  

4.3 Staat:  Bundesland:  

Postleitzahl:  Ort:  

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer (HRA, HRB etc.):                         Registergericht:   

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

1.1 Name:   

1.2 Straße:   

1.3 Staat:  Bundesland:  

Postleitzahl:  

Ort:  

 

3. Angaben zum Zertifikat 

3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben):  

3.2 Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☐ 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt):  

3.4 Das Zertifikat beinhaltet        Anlage(n). 

3.5 ☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)                                                                 ). 

3.6. ☐ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n)                                 ). 

3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallar-

ten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft und die 

Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

5.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG: 

Zur Zertifizierung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n) 

6. Prüfungsdatum: 

8.  Ausstellungsdatum: 

 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 

9.1 Name:     Vorname: 

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

5.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Zur Anerkennung als Annahmestelle/Rücknahmestelle/Demontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige Anlage(n) zur weiteren Be-

handlung nach § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV siehe Anlage(n) 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

Große Bahnstraße  31 

DE HH

22525

Hamburg  

118ZEB025

ZZBT005000924001

1

1

17.01.2020

C & D Ölservice GmbH 

Gutenbergstraße  24-26 

DE SH

25813 Husum  

HRB 1441 HU Flensburg

12.09.2018 Kern Heiko

03.12.2018 Polus Martin
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage      zum Zertifikat mit der Nummer 

Name des Entsorgungsfachbetriebs 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: 
1.2 Straße: 
1.3. Staat:           Bundesland:                                           Postleitzahl:              Ort: 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 

1 ZZBT005000924001 / 118ZEB025

C & D Ölservice GmbH 

C & D Ölservice GmbH 

Gutenbergstraße  24-26 
DE SH 25813 Husum  

A540590208

A540590208

Sammeln und Befördern von gefährlichen Abfällen
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

130110* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

130205* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

130206* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

160114* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
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C. Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
 
1 Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

  siehe Anlage 1 
 
2 Folgende Anlagen/Anlagenteile werden beschrieben: 

 Anlagen zum Lagern 1 ) flüssiger 4 ) wassergefährdender Stoffe *) **) 
 siehe Anlage 2 

 Anlagen zum Lagern 1 ) fester 4 ) wassergefährdender Stoffe 
 siehe Anlage 3 

 Anlagen zum Abfüllen/Umschlagen 2 ) wassergefährdender flüssiger Stoffe 
 siehe Anlage 4 

 Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden 3 ) wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 
 siehe Anlage 5 

 Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender Stoffe, die den Betrieb des Werksgeländes      
nicht überschreiten 
 siehe Anlage 6 

 Anlagen zur Rückhaltung von mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtem Löschwasser 
 siehe Anlage 7 
 

 Sonstige Anlagen oder Anlagenteile zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Anlagen 
zum Umschlagen fester wassergefährdender Stoffe oder Anlagen zum Abfüllen von oder zum Um-
gang mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen) 
 siehe Anlage(n)       ***) 

 
 
3 Als weitere Unterlagen 15 ) sind beigefügt: 

  Erläuterungsbericht 

  Ausführungspläne 

  Detailpläne 

  Sicherheitsdatenblätter 

  Prüfbescheide (baurechtliches Prüfzeichen) 

  Bauartzulassungen 

  Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten 

  Sachverständigengutachten 

  Standsicherheitsnachweise 

  Sonstiges:        

 

 

 

 

 *)  bitte ankreuzen, wenn zutreffend 
 **) Ziffern mit Klammern beziehen sich auf die „Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang 

mit  wassergefährdenden Stoffen“. 
***) Für die Beschreibung dieser Anlagen werden keine Formblätter vorgegeben 



    

                                                 Anlage 1 

Blatt 1 
Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

(Sicherheitsdatenblätter sind beizufügen) 
Lfd. 
Nr. 

Handelsname und Stoffbezeichnung 
(soweit nicht mit Handelsnamen identisch), bzw. 
Abfälle gem. Formular B 1 

Summen-
formel 

 
 

Aggregat- 
zustand 4 ) 

 

Art des Umgangs 
 

Dichte 
 

[kg/dm3] 

Löslichkeit in 
Wasser 

bei 20 C [g/l] 

Gefahren-
klasse nach 

VbF 

Wasser-
gefähr-
dungs-
klasse 

Kenn-Nr. gem. 
Katalog wassergef. 
Stoffe bzw. „V“ bei 

vorl. 

  
 
 

  
 
** ) 

fest flüssig gasf. Lagern 
 
 
 

Abfül-len, 
Ent-leeren, 
Um-schla-

gen 

Herstellen 
Behan-

deln 
Verwen-

den 

 
 
** ) 

 
 

** ) 

 WGK Einstufung durch die 
KBwS und „S“ bei 
Selbsteinstufung 

 * ) Gew. %     1 ) 2 ) 3 )      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50         1,118 g/ml 

vollkommen 
löslich 

k. A.  1 VwVwS 

2 Klüberplex BEM 41-132         0,9 g/cm³ unlöslich k. A. 1 VwVwS 

3 Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320         0,85 g/ml unlöslich k. A.. 1 VwVwS 

4 Shell Tellus S4 VX 32         0,866 g/ml vernachlässigbar k. A. 2 VwVwS 

5 Mobil SHC Grease 460 WT         0,9 g/cm³ vernachlässigbar k. A. 2 AwSV 

6 Fuchs Gleitmo 585K oder 585K 
Plus         1,00 g/cm³ 

praktisch 
unlöslich 

k. A. 1 VwVwS 

7 Fuchs Ceplattyn BL white         0,9 g/cm³ 
nicht 

wasserlöslich 
k. A. 2 VwVwS 

8 Mobil SHC 629         0,852 g/ml vernachlässigbar k. A. 1 AwSV 

9 Midel 7131         0,97 g/ml < 1 mg/l k. A. k. A.  

            .   

               

               

               

               

               

               

               

               

  *) bei Gemischen auch alle Bestandteile > 0,2 Gew. % angeben 
**) Angaben nur erforderlich, soweit nicht aus beigefügtem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich           



   

Anlage  5 
 Blatt 2 

 
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 

3
 ) 

 
Diese Anlage ist für jede HBV-Anlage auszufüllen. 
1. Anlagen-Nr./Bezeichnung gem. Plan: WEA 1 
2. Stoffe, die hergestellt, behandelt oder verwendet werden (lfd. Nr. aus Anlage 1) : 1-9 
3. Aufstellung der HBV-Anlage: 
  im Freien 
  im Gebäude bzw. durch Überdachung - auch vor Schlagregen - geschützt 

4. Größtes Volumen der wassergefährdenden Stoffe, die bei einer Betriebsstörung freigesetzt werden 
können: * ) 
(Angaben für alle unter Nr. 2 genannten Stoffe erforderlich) 
 lfd. Nr. aus Anlage 1 größtes Volumen, das freigesetzt werden kann [m³, kg, l] 

1 
Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50 

ca. 300 l 

2 Klüberplex BEM 41-132 12 kg 

3 
Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

Ca. 650 l 

4 Shell Tellus S4 VX 32 ca. 5 l 

5 Mobil SHC Grease 460WT ca. 60 kg 

6 
Fuchs Gleitmo 585K oder 
585K Plus 

ca. 33 kg 

7 Fuchs Ceplattyn BL white ca. 10 kg 

8 Mobile SHC 629 165 l 

9 Midel 7131 oder gleichwertig ca. 1.850 l 

5. Angaben zum Auffangraum / zur Aufstellfläche: Maschinenhausverkleidung, Rotornabe und oberste 

Turmplattform sind als Auffangvorrichtung ausgebildet 
  
 Werkstoff des Auffangraumes/ der Aufstellfläche   Beton 
    Stahl, Werkstoff-Nr.:       
     Kunststoff, Material: GFK 
    Sonstiges:       
 Beschichtung / Auskleidung des Auffangraumes:   
  ja Material (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit ist beizufügen) 
   Kunststoff: GFK, gemäß VAwS entspricht dies den  

                          Anforderungen der Klasse F & R2 
     Stahl, Werkstoff-Nr.:       
      Sonstiges:       

  nein (Nachweis der Dichtheit u. Beständigkeit des Werkstoffes des Auffangraumes ist 
beizufügen.) 

 Der Auffangraum / die Aufstellfläche besitzt Bauwerksfugen: 
  ja Material der Fugenabdichtung:         

 (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit beizufügen) 
  nein  
 Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) 9 ) 
 Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Anlage und über das Fundament ins Erdreich 

abgeleitet. Durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses wird 

sichergestellt, dass das abfließende Wasser nicht mit Schadstoffen verunreinigt wird. 
 



   

6. Sind Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen vorhanden ? 13 )  ja (Anlage 7 beifügen) 
   nein 
 
 
 

______ 
 * ) Maßgebend ist das größte Volumen an wassergefährdenden Stoffen, das bei einer Betriebsstörung aus einem Anla-

genteil der HBV-Anlage, z.B. Vorlagebehälter, Kolonne, Rohrleitung o.ä., freigesetzt werden kann. 

 



   

Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

1) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. 
2) Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder Verpackungen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das 

Laden und Löschen von Schiffen sowie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder 
Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes. 

3) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden Stoffen. Behandeln ist das Einwirken 
auf wassergefährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu verändern. Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen 
und Verbrauchen von wassergefährdenden Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 

4) Gasförmig sind Stoffe, deren kritische Temperatur unter 50C liegt, oder die bei 50C einen Dampfdruck größer als 
3 bar haben. Feste Stoffe sind Stoffe, die nach dem Verfahren zur Abgrenzung brennbarer Flüssigkeiten gegen 
brennbare feste oder salbenförmige Stoffe in Nr. 3 der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 003 
als fest oder salbenförmig gelten. Flüssig sind Stoffe, die weder gasförmig nach Satz 1 noch fest nach Satz 2 sind. 

5) Behälter, in denen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten ausgeführt werden, sind Teile einer 
Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlage. Auch andere Behälter, die im engen funktionalen 
Zusammenhang mit Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen. Solche Behälter sind jedoch Teil einer 
Lageranlage, wenn sie mehreren Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen zugeordnet sind oder wenn 
sie mehr Stoffe enthalten können, als für eine Tagesproduktion oder Charge benötigt werden. Die Zuordnung behält 
Gültigkeit auch bei Betriebsunterbrechung. 

6) Unterirdisch sind Anlagen oder Anlagenteile, die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. Alle 
anderen Anlagen oder Anlagenteile gelten als oberirdisch. 

7) Berechnung, Konstruktion und Herstellung der Anlagenteile müssen den Allgemein anerkannten Regeln der 
Technik oder den Bau- und Prüfungsgrundsätzen des Institutes für Bautechnik entsprechen. Diese Voraussetzungen 
gelten insbesondere als erfüllt: 
 Bei Behältern, die nach der Druckbehälterverordnung oder nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

einschließlich der zu diesen Verordnungen erlassenen  technischen Regelwerke gebaut und geprüft sind, soweit 
die erforderlichen Prüfbescheinigungen vorgelegt werden, 

 bei Behältern nach DIN 4119, soweit die erforderlichen Prüfungen vorgenommen und bescheinigt werden, 
 bei Behältern der Normenreihe DIN 6608 bis 6625, soweit die gelagerten Flüssigkeiten keine höhere Dichte als 

1,0 kg/dm2 haben und die entsprechenden Werkprüfzeugnisse  vorgelegt werden. 
8) Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe und ihre Verträglichkeit mit dem Lagermedium müssen 

gegeben sein. Die Beständigkeit der Werkstoffe gegen das Lagermedium kann nachgewiesen werden durch 
a)  Erfahrungsnachweis des Betreibers, 
b)  Laboruntersuchungen einer anerkannten Materialprüfstelle, 
c)  durch eine Kombination der unter a) und b) genannten Möglichkeiten. 
9) Einleitungsbedingungen in die Kanalisation abgepumpt bzw. abgelassen werden. Pumpen dürfen nur per 

Handeinschaltung in Betrieb gesetzt werden können. Absperrvorrichtungen müssen gegen unbefugtes Öffnen 
gesichert sein. 

10) Die Maßnahmen zum Schutz gegen Witterungseinflüsse (Niederschlag), z.B. Überdachungen, sind zu beschreiben. 
Versehentliche Beschädigungen können z.B. durch Gabestaplertransport eintreten. Die entsprechenden Maßnahmen 
z.B. Schrammborde, Abstandshalter, Schutzkanten usw. sind anzugeben und in den Plänen darzustellen. 

11) Der Aufbau der Bodenfläche, z.B. in Straßenbauweise mit versiegelter Decke aus Bitumen, Beton oder Pflaster mit 
Fugenverguß ist im Plan im Querschnitt darzustellen. 

12) Auslaufende wassergefährdende Flüssigkeiten müssen zurückgehalten werden können. Das Rückhaltesystem muß 
ausreichend bemessen sein und gegenüber den abgefüllten oder umgeschlagenen Stoffen flüssigkeitsundurchlässig 
und ausreichend beständig. Das Rückhaltevermögen ist abhängig von der Menge der wassergefährdenden Stoffe, die 
bei den vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen maximal austreten kann. 

13) Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen sind offene oder geschlossene Becken oder Gruben oder vergleichbare Räume 
oder Behälter und deren Ausrüstung, die mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiertes Löschwasser aufnehmen 
sollen. Bei geeigneter Gestaltung und ausreichender Bemessung können auch Auffangräume, Verkehrsflächen oder 
Teile von Grundstücksentwässerungsanlagen als Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dienen. Von Auffangräumen 
getrennte Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dürfen selbst nicht als Auffangräume benutzt werden. 

14) Rohrleitungen, die in einem engen funktionellen Zusammenhang mit Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen sowie Herstellen, behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe stehen, z.B. Ver-
bindungsleitungen zwischen Reaktoren, Pumpen, Mischern und Behältern in einem abgegrenzten HBV-Bereich, 
gelten als Bestandteil dieser Anlage. Sie sind selbständige Anlagen, wenn sie mehreren Umgangsanlagen 
zugeordnet sind. 

15)Die Antragsunterlagen müssen eine eindeutige Beurteilung der geplanten Anlage im Hinblick auf den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ermöglichen. Dazu sind neben den Angaben in den Antragsformularen schriftliche 
Erläuterungen und zeichnerische Darstellungen erforderlich. Sicherheitsdatenblätter, Prüfbescheide, 
Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten etc. sind dem Antrag beizufügen. 

 



    

C. Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
 
1 Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

  siehe Anlage 1 
 
2 Folgende Anlagen/Anlagenteile werden beschrieben: 

 Anlagen zum Lagern 1 ) flüssiger 4 ) wassergefährdender Stoffe *) **) 
 siehe Anlage 2 

 Anlagen zum Lagern 1 ) fester 4 ) wassergefährdender Stoffe 
 siehe Anlage 3 

 Anlagen zum Abfüllen/Umschlagen 2 ) wassergefährdender flüssiger Stoffe 
 siehe Anlage 4 

 Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden 3 ) wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 
 siehe Anlage 5 

 Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender Stoffe, die den Betrieb des Werksgeländes      
nicht überschreiten 
 siehe Anlage 6 

 Anlagen zur Rückhaltung von mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtem Löschwasser 
 siehe Anlage 7 
 

 Sonstige Anlagen oder Anlagenteile zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Anlagen 
zum Umschlagen fester wassergefährdender Stoffe oder Anlagen zum Abfüllen von oder zum Um-
gang mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen) 
 siehe Anlage(n)       ***) 

 
 
3 Als weitere Unterlagen 15 ) sind beigefügt: 

  Erläuterungsbericht 

  Ausführungspläne 

  Detailpläne 

  Sicherheitsdatenblätter 

  Prüfbescheide (baurechtliches Prüfzeichen) 

  Bauartzulassungen 

  Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten 

  Sachverständigengutachten 

  Standsicherheitsnachweise 

  Sonstiges:        

 

 

 

 

 *)  bitte ankreuzen, wenn zutreffend 
 **) Ziffern mit Klammern beziehen sich auf die „Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang 

mit  wassergefährdenden Stoffen“. 
***) Für die Beschreibung dieser Anlagen werden keine Formblätter vorgegeben 



    

                                                 Anlage 1 

Blatt 1 
Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

(Sicherheitsdatenblätter sind beizufügen) 
Lfd. 
Nr. 

Handelsname und Stoffbezeichnung 
(soweit nicht mit Handelsnamen identisch), bzw. 
Abfälle gem. Formular B 1 

Summen-
formel 

 
 

Aggregat- 
zustand 4 ) 

 

Art des Umgangs 
 

Dichte 
 

[kg/dm3] 

Löslichkeit in 
Wasser 

bei 20 C [g/l] 

Gefahren-
klasse nach 

VbF 

Wasser-
gefähr-
dungs-
klasse 

Kenn-Nr. gem. 
Katalog wassergef. 
Stoffe bzw. „V“ bei 

vorl. 

  
 
 

  
 
** ) 

fest flüssig gasf. Lagern 
 
 
 

Abfül-len, 
Ent-leeren, 
Um-schla-

gen 

Herstellen 
Behan-

deln 
Verwen-

den 

 
 
** ) 

 
 

** ) 

 WGK Einstufung durch die 
KBwS und „S“ bei 
Selbsteinstufung 

 * ) Gew. %     1 ) 2 ) 3 )      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50         1,118 g/ml 

vollkommen 
löslich 

k. A.  1 VwVwS 

2 Klüberplex BEM 41-132         0,9 g/cm³ unlöslich k. A. 1 VwVwS 

3 Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320         0,85 g/ml unlöslich k. A.. 1 VwVwS 

4 Shell Tellus S4 VX 32         0,866 g/ml vernachlässigbar k. A. 2 VwVwS 

5 Mobil SHC Grease 460 WT         0,9 g/cm³ vernachlässigbar k. A. 2 AwSV 

6 Fuchs Gleitmo 585K oder 585K 
Plus         1,00 g/cm³ 

praktisch 
unlöslich 

k. A. 1 VwVwS 

7 Fuchs Ceplattyn BL white         0,9 g/cm³ 
nicht 

wasserlöslich 
k. A. 2 VwVwS 

8 Mobil SHC 629         0,852 g/ml vernachlässigbar k. A. 1 AwSV 

9 Midel 7131         0,97 g/ml < 1 mg/l k. A. k. A.  

            .   

               

               

               

               

               

               

               

               

  *) bei Gemischen auch alle Bestandteile > 0,2 Gew. % angeben 
**) Angaben nur erforderlich, soweit nicht aus beigefügtem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich           



   

Anlage  5 
 Blatt 2 

 
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 

3
 ) 

 
Diese Anlage ist für jede HBV-Anlage auszufüllen. 
1. Anlagen-Nr./Bezeichnung gem. Plan: WEA 2 
2. Stoffe, die hergestellt, behandelt oder verwendet werden (lfd. Nr. aus Anlage 1) : 1-9 
3. Aufstellung der HBV-Anlage: 
  im Freien 
  im Gebäude bzw. durch Überdachung - auch vor Schlagregen - geschützt 

4. Größtes Volumen der wassergefährdenden Stoffe, die bei einer Betriebsstörung freigesetzt werden 
können: * ) 
(Angaben für alle unter Nr. 2 genannten Stoffe erforderlich) 
 lfd. Nr. aus Anlage 1 größtes Volumen, das freigesetzt werden kann [m³, kg, l] 

1 
Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50 

ca. 300 l 

2 Klüberplex BEM 41-132 12 kg 

3 
Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

ca 650 l 

4 Shell Tellus S4 VX 32 ca. 5 l 

5 Mobil SHC Grease 460WT ca. 60 kg 

6 
Fuchs Gleitmo 585K oder 
585K Plus 

ca. 33 kg 

7 Fuchs Ceplattyn BL white ca. 10 kg 

8 Mobile SHC 629 165 l 

9 Midel 7131 oder gleichwertig ca. 1.850 l 

5. Angaben zum Auffangraum / zur Aufstellfläche: Maschinenhausverkleidung, Rotornabe und oberste 

Turmplattform sind als Auffangvorrichtung ausgebildet 
  
 Werkstoff des Auffangraumes/ der Aufstellfläche   Beton 
    Stahl, Werkstoff-Nr.:       
     Kunststoff, Material: GFK 
    Sonstiges:       
 Beschichtung / Auskleidung des Auffangraumes:   
  ja Material (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit ist beizufügen) 
   Kunststoff: GFK, gemäß VAwS entspricht dies den  

                          Anforderungen der Klasse F & R2 
     Stahl, Werkstoff-Nr.:       
      Sonstiges:       

  nein (Nachweis der Dichtheit u. Beständigkeit des Werkstoffes des Auffangraumes ist 
beizufügen.) 

 Der Auffangraum / die Aufstellfläche besitzt Bauwerksfugen: 
  ja Material der Fugenabdichtung:         

 (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit beizufügen) 
  nein  
 Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) 9 ) 
 Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Anlage und über das Fundament ins Erdreich 

abgeleitet. Durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses wird 

sichergestellt, dass das abfließende Wasser nicht mit Schadstoffen verunreinigt wird. 
 



   

6. Sind Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen vorhanden ? 13 )  ja (Anlage 7 beifügen) 
   nein 
 
 
 

______ 
 * ) Maßgebend ist das größte Volumen an wassergefährdenden Stoffen, das bei einer Betriebsstörung aus einem Anla-

genteil der HBV-Anlage, z.B. Vorlagebehälter, Kolonne, Rohrleitung o.ä., freigesetzt werden kann. 

 



   

Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

1) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. 
2) Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder Verpackungen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das 

Laden und Löschen von Schiffen sowie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder 
Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes. 

3) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden Stoffen. Behandeln ist das Einwirken 
auf wassergefährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu verändern. Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen 
und Verbrauchen von wassergefährdenden Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 

4) Gasförmig sind Stoffe, deren kritische Temperatur unter 50C liegt, oder die bei 50C einen Dampfdruck größer als 
3 bar haben. Feste Stoffe sind Stoffe, die nach dem Verfahren zur Abgrenzung brennbarer Flüssigkeiten gegen 
brennbare feste oder salbenförmige Stoffe in Nr. 3 der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 003 
als fest oder salbenförmig gelten. Flüssig sind Stoffe, die weder gasförmig nach Satz 1 noch fest nach Satz 2 sind. 

5) Behälter, in denen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten ausgeführt werden, sind Teile einer 
Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlage. Auch andere Behälter, die im engen funktionalen 
Zusammenhang mit Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen. Solche Behälter sind jedoch Teil einer 
Lageranlage, wenn sie mehreren Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen zugeordnet sind oder wenn 
sie mehr Stoffe enthalten können, als für eine Tagesproduktion oder Charge benötigt werden. Die Zuordnung behält 
Gültigkeit auch bei Betriebsunterbrechung. 

6) Unterirdisch sind Anlagen oder Anlagenteile, die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. Alle 
anderen Anlagen oder Anlagenteile gelten als oberirdisch. 

7) Berechnung, Konstruktion und Herstellung der Anlagenteile müssen den Allgemein anerkannten Regeln der 
Technik oder den Bau- und Prüfungsgrundsätzen des Institutes für Bautechnik entsprechen. Diese Voraussetzungen 
gelten insbesondere als erfüllt: 
 Bei Behältern, die nach der Druckbehälterverordnung oder nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

einschließlich der zu diesen Verordnungen erlassenen  technischen Regelwerke gebaut und geprüft sind, soweit 
die erforderlichen Prüfbescheinigungen vorgelegt werden, 

 bei Behältern nach DIN 4119, soweit die erforderlichen Prüfungen vorgenommen und bescheinigt werden, 
 bei Behältern der Normenreihe DIN 6608 bis 6625, soweit die gelagerten Flüssigkeiten keine höhere Dichte als 

1,0 kg/dm2 haben und die entsprechenden Werkprüfzeugnisse  vorgelegt werden. 
8) Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe und ihre Verträglichkeit mit dem Lagermedium müssen 

gegeben sein. Die Beständigkeit der Werkstoffe gegen das Lagermedium kann nachgewiesen werden durch 
a)  Erfahrungsnachweis des Betreibers, 
b)  Laboruntersuchungen einer anerkannten Materialprüfstelle, 
c)  durch eine Kombination der unter a) und b) genannten Möglichkeiten. 
9) Einleitungsbedingungen in die Kanalisation abgepumpt bzw. abgelassen werden. Pumpen dürfen nur per 

Handeinschaltung in Betrieb gesetzt werden können. Absperrvorrichtungen müssen gegen unbefugtes Öffnen 
gesichert sein. 

10) Die Maßnahmen zum Schutz gegen Witterungseinflüsse (Niederschlag), z.B. Überdachungen, sind zu beschreiben. 
Versehentliche Beschädigungen können z.B. durch Gabestaplertransport eintreten. Die entsprechenden Maßnahmen 
z.B. Schrammborde, Abstandshalter, Schutzkanten usw. sind anzugeben und in den Plänen darzustellen. 

11) Der Aufbau der Bodenfläche, z.B. in Straßenbauweise mit versiegelter Decke aus Bitumen, Beton oder Pflaster mit 
Fugenverguß ist im Plan im Querschnitt darzustellen. 

12) Auslaufende wassergefährdende Flüssigkeiten müssen zurückgehalten werden können. Das Rückhaltesystem muß 
ausreichend bemessen sein und gegenüber den abgefüllten oder umgeschlagenen Stoffen flüssigkeitsundurchlässig 
und ausreichend beständig. Das Rückhaltevermögen ist abhängig von der Menge der wassergefährdenden Stoffe, die 
bei den vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen maximal austreten kann. 

13) Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen sind offene oder geschlossene Becken oder Gruben oder vergleichbare Räume 
oder Behälter und deren Ausrüstung, die mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiertes Löschwasser aufnehmen 
sollen. Bei geeigneter Gestaltung und ausreichender Bemessung können auch Auffangräume, Verkehrsflächen oder 
Teile von Grundstücksentwässerungsanlagen als Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dienen. Von Auffangräumen 
getrennte Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dürfen selbst nicht als Auffangräume benutzt werden. 

14) Rohrleitungen, die in einem engen funktionellen Zusammenhang mit Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen sowie Herstellen, behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe stehen, z.B. Ver-
bindungsleitungen zwischen Reaktoren, Pumpen, Mischern und Behältern in einem abgegrenzten HBV-Bereich, 
gelten als Bestandteil dieser Anlage. Sie sind selbständige Anlagen, wenn sie mehreren Umgangsanlagen 
zugeordnet sind. 

15)Die Antragsunterlagen müssen eine eindeutige Beurteilung der geplanten Anlage im Hinblick auf den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ermöglichen. Dazu sind neben den Angaben in den Antragsformularen schriftliche 
Erläuterungen und zeichnerische Darstellungen erforderlich. Sicherheitsdatenblätter, Prüfbescheide, 
Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten etc. sind dem Antrag beizufügen. 

 



    

C. Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
 
1 Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

  siehe Anlage 1 
 
2 Folgende Anlagen/Anlagenteile werden beschrieben: 

 Anlagen zum Lagern 1 ) flüssiger 4 ) wassergefährdender Stoffe *) **) 
 siehe Anlage 2 

 Anlagen zum Lagern 1 ) fester 4 ) wassergefährdender Stoffe 
 siehe Anlage 3 

 Anlagen zum Abfüllen/Umschlagen 2 ) wassergefährdender flüssiger Stoffe 
 siehe Anlage 4 

 Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden 3 ) wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 
 siehe Anlage 5 

 Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender Stoffe, die den Betrieb des Werksgeländes      
nicht überschreiten 
 siehe Anlage 6 

 Anlagen zur Rückhaltung von mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtem Löschwasser 
 siehe Anlage 7 
 

 Sonstige Anlagen oder Anlagenteile zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Anlagen 
zum Umschlagen fester wassergefährdender Stoffe oder Anlagen zum Abfüllen von oder zum Um-
gang mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen) 
 siehe Anlage(n)       ***) 

 
 
3 Als weitere Unterlagen 15 ) sind beigefügt: 

  Erläuterungsbericht 

  Ausführungspläne 

  Detailpläne 

  Sicherheitsdatenblätter 

  Prüfbescheide (baurechtliches Prüfzeichen) 

  Bauartzulassungen 

  Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten 

  Sachverständigengutachten 

  Standsicherheitsnachweise 

  Sonstiges:        

 

 

 

 

 *)  bitte ankreuzen, wenn zutreffend 
 **) Ziffern mit Klammern beziehen sich auf die „Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang 

mit  wassergefährdenden Stoffen“. 
***) Für die Beschreibung dieser Anlagen werden keine Formblätter vorgegeben 



    

                                                 Anlage 1 

Blatt 1 
Beschreibung der wassergefährdenden Stoffe, mit denen umgegangen wird 

(Sicherheitsdatenblätter sind beizufügen) 
Lfd. 
Nr. 

Handelsname und Stoffbezeichnung 
(soweit nicht mit Handelsnamen identisch), bzw. 
Abfälle gem. Formular B 1 

Summen-
formel 

 
 

Aggregat- 
zustand 4 ) 

 

Art des Umgangs 
 

Dichte 
 

[kg/dm3] 

Löslichkeit in 
Wasser 

bei 20 C [g/l] 

Gefahren-
klasse nach 

VbF 

Wasser-
gefähr-
dungs-
klasse 

Kenn-Nr. gem. 
Katalog wassergef. 
Stoffe bzw. „V“ bei 

vorl. 

  
 
 

  
 
** ) 

fest flüssig gasf. Lagern 
 
 
 

Abfül-len, 
Ent-leeren, 
Um-schla-

gen 

Herstellen 
Behan-

deln 
Verwen-

den 

 
 
** ) 

 
 

** ) 

 WGK Einstufung durch die 
KBwS und „S“ bei 
Selbsteinstufung 

 * ) Gew. %     1 ) 2 ) 3 )      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50         1,118 g/ml 

vollkommen 
löslich 

k. A.  1 VwVwS 

2 Klüberplex BEM 41-132         0,9 g/cm³ unlöslich k. A. 1 VwVwS 

3 Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320         0,85 g/ml unlöslich k. A.. 1 VwVwS 

4 Shell Tellus S4 VX 32         0,866 g/ml vernachlässigbar k. A. 2 VwVwS 

5 Mobil SHC Grease 460 WT         0,9 g/cm³ vernachlässigbar k. A. 2 AwSV 

6 Fuchs Gleitmo 585K oder 585K 
Plus         1,00 g/cm³ 

praktisch 
unlöslich 

k. A. 1 VwVwS 

7 Fuchs Ceplattyn BL white         0,9 g/cm³ 
nicht 

wasserlöslich 
k. A. 2 VwVwS 

8 Mobil SHC 629         0,852 g/ml vernachlässigbar k. A. 1 AwSV 

9 Midel 7131         0,97 g/ml < 1 mg/l k. A. k. A.  

            .   

               

               

               

               

               

               

               

               

  *) bei Gemischen auch alle Bestandteile > 0,2 Gew. % angeben 
**) Angaben nur erforderlich, soweit nicht aus beigefügtem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich           



   

Anlage  5 
 Blatt 2 

 
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) 

3
 ) 

 
Diese Anlage ist für jede HBV-Anlage auszufüllen. 
1. Anlagen-Nr./Bezeichnung gem. Plan: WEA 3 
2. Stoffe, die hergestellt, behandelt oder verwendet werden (lfd. Nr. aus Anlage 1) : 1-9 
3. Aufstellung der HBV-Anlage: 
  im Freien 
  im Gebäude bzw. durch Überdachung - auch vor Schlagregen - geschützt 

4. Größtes Volumen der wassergefährdenden Stoffe, die bei einer Betriebsstörung freigesetzt werden 
können: * ) 
(Angaben für alle unter Nr. 2 genannten Stoffe erforderlich) 
 lfd. Nr. aus Anlage 1 größtes Volumen, das freigesetzt werden kann [m³, kg, l] 

1 
Varidos FSK 45 
Varidos FSK 50 

ca. 300 l 

2 Klüberplex BEM 41-132 12 kg 

3 
Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 
320 

ca 650 l 

4 Shell Tellus S4 VX 32 ca. 5 l 

5 Mobil SHC Grease 460WT ca. 60 kg 

6 
Fuchs Gleitmo 585K oder 
585K Plus 

ca. 33 kg 

7 Fuchs Ceplattyn BL white ca. 10 kg 

8 Mobile SHC 629 165 l 

9 Midel 7131 oder gleichwertig ca. 1.850 l 

5. Angaben zum Auffangraum / zur Aufstellfläche: Maschinenhausverkleidung, Rotornabe und oberste 

Turmplattform sind als Auffangvorrichtung ausgebildet 
  
 Werkstoff des Auffangraumes/ der Aufstellfläche   Beton 
    Stahl, Werkstoff-Nr.:       
     Kunststoff, Material: GFK 
    Sonstiges:       
 Beschichtung / Auskleidung des Auffangraumes:   
  ja Material (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit ist beizufügen) 
   Kunststoff: GFK, gemäß VAwS entspricht dies den  

                          Anforderungen der Klasse F & R2 
     Stahl, Werkstoff-Nr.:       
      Sonstiges:       

  nein (Nachweis der Dichtheit u. Beständigkeit des Werkstoffes des Auffangraumes ist 
beizufügen.) 

 Der Auffangraum / die Aufstellfläche besitzt Bauwerksfugen: 
  ja Material der Fugenabdichtung:         

 (Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit beizufügen) 
  nein  
 Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) 9 ) 
 Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Anlage und über das Fundament ins Erdreich 

abgeleitet. Durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses wird 

sichergestellt, dass das abfließende Wasser nicht mit Schadstoffen verunreinigt wird. 
 



   

6. Sind Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen vorhanden ? 13 )  ja (Anlage 7 beifügen) 
   nein 
 
 
 

______ 
 * ) Maßgebend ist das größte Volumen an wassergefährdenden Stoffen, das bei einer Betriebsstörung aus einem Anla-

genteil der HBV-Anlage, z.B. Vorlagebehälter, Kolonne, Rohrleitung o.ä., freigesetzt werden kann. 

 



   

Erläuterungen zu den Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

1) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. 
2) Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder Verpackungen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das 

Laden und Löschen von Schiffen sowie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder 
Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes. 

3) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden Stoffen. Behandeln ist das Einwirken 
auf wassergefährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu verändern. Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen 
und Verbrauchen von wassergefährdenden Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 

4) Gasförmig sind Stoffe, deren kritische Temperatur unter 50C liegt, oder die bei 50C einen Dampfdruck größer als 
3 bar haben. Feste Stoffe sind Stoffe, die nach dem Verfahren zur Abgrenzung brennbarer Flüssigkeiten gegen 
brennbare feste oder salbenförmige Stoffe in Nr. 3 der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 003 
als fest oder salbenförmig gelten. Flüssig sind Stoffe, die weder gasförmig nach Satz 1 noch fest nach Satz 2 sind. 

5) Behälter, in denen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten ausgeführt werden, sind Teile einer 
Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlage. Auch andere Behälter, die im engen funktionalen 
Zusammenhang mit Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen. Solche Behälter sind jedoch Teil einer 
Lageranlage, wenn sie mehreren Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen zugeordnet sind oder wenn 
sie mehr Stoffe enthalten können, als für eine Tagesproduktion oder Charge benötigt werden. Die Zuordnung behält 
Gültigkeit auch bei Betriebsunterbrechung. 

6) Unterirdisch sind Anlagen oder Anlagenteile, die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. Alle 
anderen Anlagen oder Anlagenteile gelten als oberirdisch. 

7) Berechnung, Konstruktion und Herstellung der Anlagenteile müssen den Allgemein anerkannten Regeln der 
Technik oder den Bau- und Prüfungsgrundsätzen des Institutes für Bautechnik entsprechen. Diese Voraussetzungen 
gelten insbesondere als erfüllt: 
 Bei Behältern, die nach der Druckbehälterverordnung oder nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

einschließlich der zu diesen Verordnungen erlassenen  technischen Regelwerke gebaut und geprüft sind, soweit 
die erforderlichen Prüfbescheinigungen vorgelegt werden, 

 bei Behältern nach DIN 4119, soweit die erforderlichen Prüfungen vorgenommen und bescheinigt werden, 
 bei Behältern der Normenreihe DIN 6608 bis 6625, soweit die gelagerten Flüssigkeiten keine höhere Dichte als 

1,0 kg/dm2 haben und die entsprechenden Werkprüfzeugnisse  vorgelegt werden. 
8) Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe und ihre Verträglichkeit mit dem Lagermedium müssen 

gegeben sein. Die Beständigkeit der Werkstoffe gegen das Lagermedium kann nachgewiesen werden durch 
a)  Erfahrungsnachweis des Betreibers, 
b)  Laboruntersuchungen einer anerkannten Materialprüfstelle, 
c)  durch eine Kombination der unter a) und b) genannten Möglichkeiten. 
9) Einleitungsbedingungen in die Kanalisation abgepumpt bzw. abgelassen werden. Pumpen dürfen nur per 

Handeinschaltung in Betrieb gesetzt werden können. Absperrvorrichtungen müssen gegen unbefugtes Öffnen 
gesichert sein. 

10) Die Maßnahmen zum Schutz gegen Witterungseinflüsse (Niederschlag), z.B. Überdachungen, sind zu beschreiben. 
Versehentliche Beschädigungen können z.B. durch Gabestaplertransport eintreten. Die entsprechenden Maßnahmen 
z.B. Schrammborde, Abstandshalter, Schutzkanten usw. sind anzugeben und in den Plänen darzustellen. 

11) Der Aufbau der Bodenfläche, z.B. in Straßenbauweise mit versiegelter Decke aus Bitumen, Beton oder Pflaster mit 
Fugenverguß ist im Plan im Querschnitt darzustellen. 

12) Auslaufende wassergefährdende Flüssigkeiten müssen zurückgehalten werden können. Das Rückhaltesystem muß 
ausreichend bemessen sein und gegenüber den abgefüllten oder umgeschlagenen Stoffen flüssigkeitsundurchlässig 
und ausreichend beständig. Das Rückhaltevermögen ist abhängig von der Menge der wassergefährdenden Stoffe, die 
bei den vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen maximal austreten kann. 

13) Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen sind offene oder geschlossene Becken oder Gruben oder vergleichbare Räume 
oder Behälter und deren Ausrüstung, die mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiertes Löschwasser aufnehmen 
sollen. Bei geeigneter Gestaltung und ausreichender Bemessung können auch Auffangräume, Verkehrsflächen oder 
Teile von Grundstücksentwässerungsanlagen als Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dienen. Von Auffangräumen 
getrennte Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen dürfen selbst nicht als Auffangräume benutzt werden. 

14) Rohrleitungen, die in einem engen funktionellen Zusammenhang mit Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen sowie Herstellen, behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe stehen, z.B. Ver-
bindungsleitungen zwischen Reaktoren, Pumpen, Mischern und Behältern in einem abgegrenzten HBV-Bereich, 
gelten als Bestandteil dieser Anlage. Sie sind selbständige Anlagen, wenn sie mehreren Umgangsanlagen 
zugeordnet sind. 

15)Die Antragsunterlagen müssen eine eindeutige Beurteilung der geplanten Anlage im Hinblick auf den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ermöglichen. Dazu sind neben den Angaben in den Antragsformularen schriftliche 
Erläuterungen und zeichnerische Darstellungen erforderlich. Sicherheitsdatenblätter, Prüfbescheide, 
Bescheinigungen/Gutachten über Werkstoffverträglichkeiten etc. sind dem Antrag beizufügen. 
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1. Anwendungsorte von Schmierstoffen und
Kühlflüssigkeiten
In der Windenergieanlage werden in folgenden Baugruppen Schmierstoffe oder
Kühlmittel eingesetzt:

Pos Anwendungsort Bezeichnung Flüssigkeit Menge WGK GKS
1 Kühlsystem 

Maschinenhaus
Varidos FSK 45

Varidos FSK 5011)
Kühlflüssigkeit2) ca. 300 l 1 Xn

2 Generatorlager Klüberplex BEM 41-
132

Fett 12 kg 1 -3)

3 Getriebe inkl. 
Kühlkreislauf

Fuchs RENOLIN 
UNISYN CLP 320

synthetisches Öl ca. 650 l 1 -

4 Hydrauliksystem Shell Tellus S4 VX 32 mineralisches Öl ca. 5 l 2 -

5 Rotorlager Mobil SHC Grease 
460WT

Fett ca. 60 kg 2 -

6 Pitchdrehverbindung 
Laufbahn 
Verzahnung

Fuchs Gleitmo 585K 
oder 585K Plus

Fuchs Ceplattyn BL 
white

Fett
Fett

ca. 30 kg
ca. 5 kg

1
2

-

7 Pitchgetriebe Mobil SHC 629 synthetisches Öl 3 x 11 l 1 -
8 Azimutgetriebe Mobil SHC 629 synthetisches Öl 6 x 22 l 1 -

2

10 981

5341
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WGK: Wassergefährdungsklasse
GKS: Gefahrstoffklasse
Xn: Gesundheitsschädlich
1) Kühlflüssigkeit für Cold Climate Variante (CCV)
2) siehe unten "Kühlflüssigkeit"
3) EU-Kennzeichnung nicht erforderlich

Für alle Kühl- und Schmierstoffe stehen Sicherheitsdatenblätter gemäß Anhang II 
der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung.
Konstruktive Maßnahmen gegen Austritt von Schmierstoffen und 
Kühlflüssigkeiten
• Die Pitchgetriebe sind innerhalb der Rotornabe angeordnet und rotieren mit 

dem Rotor. Ein Austritt des Getriebeöls wird durch ein Dichtungssystem wirksam 
unterbunden. Bei einem unfallbedingten Ölaustritt bleibt das Öl in der Rotornabe, 
da es aufgrund der Rotornabenform und -neigung nicht durch die 
Einstiegsöffnung gelangen kann.

• Die Laufbahnen und die Verzahnung der Pitchdrehverbindung werden mit Fett 
geschmiert. Durch das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam 
verhindert. Bei einer Überfüllung tritt das Fett außen an der Pitchdrehverbindung 
in die Altfettflaschen aus und verbleibt dort. 
Bei einem unfallbedingten Austritt verbleibt das Fett im Spinner.

• Das Rotorlager ist mit berührenden Dichtungen ausgestattet. Fett tritt aus 
Bohrungen aus und wird über Leitungen direkt in einen Auffangbehälter geleitet. 
Dieser wird vom Service regelmäßig gereinigt.

• Das Getriebe verfügt sowohl an der Antriebs- als auch der Abtriebswelle über 
nichtschleifende, verschleißfreie Dichtungssysteme. Bei unfallbedingtem 
Ölaustritt am Getriebe wird das Öl in der Gondelverkleidung oder der öldichten 
Turmplattform aufgefangen. Der Druck im Getriebeölkreislauf wird im laufenden 
Betrieb ständig überwacht. Ein Druckabfall wird über die Betriebsführungsofort 
gemeldet und die Getriebeölpumpe gestoppt. zusätzlich wird der 
Getriebeölfüllstand im Getriebe überwacht.

• Die Generatorlager sind fettgeschmiert und verfügen über ein hochwirksames 
Dichtungssystem. Damit wird wirkungsvoll verhindert, dass Schmierstoff 
austreten kann. Bei einem möglichen Versagen der Dichtung, verbleibt das Fett 
im Maschinenhaus und wird im Rahmen der Wartungsarbeiten fachgerecht 
entsorgt.

• Die Hydraulikeinheit ist mit einem hocheffizienten Dichtungssystem 
ausgestattet, welches Ölaustritt verhindert. Falls denoch ein Leck auftritt 
verbleibt das Öl innerhalb des Maschinenhauses.

9 Azimutdreh-
verbindung 
Laufbahn 
 
Verzahnung

Fuchs Gleitmo 585K 
oder 585K Plus

Fuchs Ceplattyn BL 
white

Fett
Fett

ca. 3 kg
ca. 5 kg

1
2

-

10 Transformator Midel 7131 oder 
gleichwertig

Transformatoröl ca. 1850 l - -

Pos Anwendungsort Bezeichnung Flüssigkeit Menge WGK GKS
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• Die Azimutgetriebe (Windrichtungsnachführung) verfügen über ein 
Dichtungssystem, das ein Austreten des Öls wirkungsvoll verhindert. Bei 
Schäden an der Dichtung, verbleibt das Öl innerhalb des Maschinenhauses.

• Die Laufbahnen der Azimutdrehverbindung werden mit Fett geschmiert. 
Durch das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam verhindert. 
Bei einer Überfüllung tritt das Fett in Richtung der Verzahnung aus. 
Die Außenverzahnung wird mit einem tropfenfreien Haftschmierstoff geschmiert, 
das sich nicht ablösen kann. 
Unterhalb der Außenverzahnung wird evtl. abtropfendes Fett von der 
Verkleidung des Maschinenhauses aufgefangen, wo es entfernt werden kann.

• Falls die vorgesehenen Auffangwannen die austretenden Flüssigkeiten nicht 
auffangen können, kann die Maschinenhausverkleidung die Flüssigkeiten 
auffangen. Die Teile der Bodenverkleidung sind als Wannen geformt. Alle 
Rohrleitungen sind über diesen Wannen verlegt. 

• Falls doch Flüssigkeiten aus dem Maschinenhaus im Bereich des Turmes 
austreten sollten, werden diese auf der obersten Turmplattform aufgefangen, da 
diese als öldichte Auffangwanne ausgebildet ist. Das Volumen der Auffangwanne 
beträgt mindestens 630 Liter.

• Der Transformator befindet sich im Maschinenhaus und ist 
konstruktionsbedingt dicht, so dass im normalen Betrieb keine Kühlflüssigkeit 
austreten kann. 

• Die Kühlsysteme von Generator, Umrichter, Getriebe und Transformator 
werden im laufenden Betrieb ständig überwacht. Ein Druckabfall wird über die 
Betriebsführung sofort gemeldet, die Pumpen abgeschaltet und die Anlage 
gestoppt. 
Die Kühlflüssigkeit ist eine Mischung aus Frostschutzlösung und Wasser.

• Sollte es trotzdem zu einem Austreten von Flüssigkeiten im Maschinenhaus 
kommen, wird die Flüssigkeit durch die Bauart der Maschinenhausverkleidung als 
Wannenform aufgefangen und kann nach einer Störungsmeldung aus dieser 
entsorgt werden.

Wartung
Die oben genannten Systeme, die Schmierstoffe bzw. Kühlflüssigkeiten enthalten, 
werden bei den periodischen Wartungen auf Dichtigkeit geprüft. Leckagen werden 
beseitigt. Alle Auffangwannen werden in regelmäßigen Abständen bei den 
Wartungen kontrolliert und nach Bedarf geleert.
Getriebeölwechsel
Im Rahmen der planmäßigen Wartung wird eine Ölprobe aus dem Getriebe 
entnommen und in einem Labor untersucht. Ein Ölwechsel erfolgt nur bei Bedarf, 
abhängig vom Ergebnis der Ölproben-Untersuchung oder wenn die maximale 
Betriebsdauer erreicht ist.
Entsorgung
Die Schmierstoffe und Kühlmittel werden gemäß der lokalen Richtlinien und Gesetze 
von dafür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieben aus der Region gegen Nachweis 
entsorgt.
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: gleitmo 585 K 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, 
identifiziert.  

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRITECH GmbH 

Werner-Heisenberg-Straße 1 
67661 Kaiserslautern/Germany 
 

Telefon:  +49 (0) 6301 3206-0 
Fax:  +49 (0) 6301 3206-940 
 
 

 

Kontaktperson:  FUCHS LUBRITECH GmbH - Product Safety Management 
Telefon:  +49 (0) 6301 3206-0 
Fax:  +49 (0) 6301 3206-940 
E-Mail:  reach@fuchs-lubritech.de 

 
1.4 Notrufnummer:  +49 (0) 6301 3206-0 

 
 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und 
gekennzeichnet. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

Umweltgefahren
Chronische aquatische Toxizität Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  
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Gefahrenhinweis(e): H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sicherheitshinweise 

 
Prävention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

 
2.3 Sonstige Gefahren: Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Bei Beachtung 

der beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen 
Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.  

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus nachfolgend angeführten Stoffen mit weiteren 
ungefährlichen Komponenten.  

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH 

Registrierungs-Nr 
Hinweise 

Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 1,00 - <3,00% 01-2119475151-45  
Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 1,00 - <5,00%   
anorganische Zn-Verbindung EINECS: 235-804-2 1,00 - <3,00%   
Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 0,10 - <0,25% 01-2119463881-32  

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in 
Volumenprozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 

 
Klassifizierung 

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Klassifizierung 
Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 CLP: Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Skin Irrit. 

2;H315 
Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 CLP: STOT RE 2;H373 
anorganische Zn-Verbindung EINECS: 235-804-2 CLP: Repr. 2;H361d, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic 

Chronic 2;H411 
Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 

 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
 

Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  
 

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  
 

Verschlucken: Mund gründlich spülen.  
 
4.2 Wichtigste akute und 

verzögert auftretende 
Symptome und Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche 

Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende 
Gefahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur 
Brandbekämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr 
möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in 
dieKanalisation gelangen.  

 
Besondere 
Schutzausrüstungen für die 
Brandbekämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette 
Schutzausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene 

Vorsichtsmaßnahmen, 
Schutzausrüstungen und in 
Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 

Nicht erforderlich.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder 

Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
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6.3 Methoden und Material für 
Rückhaltung und 
Reinigung: 

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen oder mit 
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Das aufgenommene Material 
vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr 
möglich  

 
6.4 Verweis auf andere 

Abschnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen 
zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur 

sicheren Handhabung: 
Für ausreichende Belüftung sorgen. Anerkannte industrielle 
Hygienemaßnahmen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder 
rauchen. Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten 
üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der 
jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten.  

 
7.3 Spezifische 

Endanwendungen: 
Nicht anwendbar 
 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.  
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche 
Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle 
der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der 
empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine 
Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf 
einem akzeptierbaren Niveau halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach 
Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  
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Hautschutz 
Handschutz: Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 

Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt.  
 

Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 
der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  

 
Atemschutz: Aufgrund der Form des Produktes nicht relevant.  

 
Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 

 
Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der 

Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. 
Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: fest  
Form: Paste  
Farbe: Beige 

Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Auf Gemische nicht anwendbar 
pH-Wert: nicht anwendbar 
Schmelzpunkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
Siedepunkt: Wert für Einstufung nicht relevant 
Flammpunkt:  Nicht anwendbar  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Wert für Einstufung nicht relevant 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdichte (Luft=1): Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 1,00 g/cm3  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Es liegen keine Daten vor. 
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
Zersetzungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
NLGI: 2 
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Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei normalen Temperaturbedingungen und empfohlener Verwendung  

stabil.  
 
10.2 Chemische Stabilität: Es liegen keine Daten vor. 

 
10.3 Möglichkeit Gefährlicher 

Reaktionen: 
Unter normalen Verhältnissen keine.  

 
10.4 Zu Vermeidende 

Bedingungen: 
Hitze, Funken und Flammen.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche 

Zersetzungsprodukte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenstoffoxide sowie 
andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LD 50 (Ratte): > 2.001 mg/kg  
 

Triazin Derivat LD 50 (Ratte): > 3.000 mg/kg  
 

Zn-Verbindung LD 50 (Ratte): > 2.001 mg/kg  
 

Hautkontakt 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LD 50 (Kaninchen): > 2.500 mg/kg  
 

Einatmen 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
Spezifische(r) Stoff(e) 

Zn-Verbindung LC 50 (Ratte, 4 h): 5,7 mg/l  
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Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: OECD 404 (Kaninchen):  

Bei normalem Gebrauch voraussichtlich keine Hautreizung.  
 

Schwere Augenschädigung/-Reizung: 
Produkt: OECD 405 (Kaninchen):  

Das Produkt wurde am Kaninchenauge nach der empfohlenen Methode der 
OECD-Richtlinie Nr. 405 getestet und als nicht augenreizend eingestuft.  

 
Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

 
Keimzellmutagenität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Andere Schädliche 
Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LC 50 (Fisch, 96 h): 50,6 mg/l  
 

Zn-Verbindung LC 50 (Fisch, 96 h): > 6 mg/l  
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Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 49,1 mg/l  
 

Zn-Verbindung EC50 (Wasserfloh, 48 h): 2,2 mg/l  
 

Chronische 
ToxizitätProdukt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt. 

 
Hemmung des Wasserpflanzenwachstums 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Alge, 72 h): 184,57 mg/l  
 

Zn-Verbindung EC50 (Alge, 72 h): 0,17 mg/l  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologischer Abbau 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Andere Schädliche 

Wirkungen: 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den 
jeweiligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden 

abfallrechtlichen Vorschriften einhalten.  
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
ADN 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 
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IATA 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: keine  

 
VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: keine  

 
15.2 Stoffsicherheits-

beurteilung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur 
Überarbeitung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition 

schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt 
sich aus der Anwendung der sog. Konventionellen Methode nach Verordnung 
(EU) 1272/2008 (CLP).  
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Überarbeitet Am: 02.06.2016 
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach 

bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen 
und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung 
sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise 
eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware 
(Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht 
abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit 
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer 
Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen 
werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres 
Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, 
Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des 
Gemischs und Firmenbezeichnung 

1.1  Bezeichnung des Stoffes  
Materialname: MIDEL 7131. 
CAS-Nr.: 68424-31-7. 
EU REACH-Nr.: 01-2120104110-86-0000. 
 
1.2 Identifizierte Verwendungen des Stoffes oder der Zubereitung und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Verwendung des Produkts: Dielektrische Isolierflüssigkeit 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine 
 
1.3 Angaben zum Hersteller des Stoffes bzw. des Gemischs 
Hersteller/Händler: M&I Materials Ltd., Hibernia Way, Trafford Park, Manchester, 
M32 0ZD, GB. 
Tel.: +44 (0)161 864 5411. 
Notrufnummer: +44 (0)161 864 5439. 
E-Mail: RussellMartin@mimaterials.com.  

  
2. Mögliche Gefahren  Dieses Produkt wird nicht als gefährlich eingestuft und es besteht daher keine 

gesetzliche Auflage zur Bereitstellung  eines SDB in Europa. Dieses Dokument wurde 
zu Informationszwecken im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 453/2010 erstellt und 
den OSHA-Gefahrenkommunikationsnormen erstellt. 
2.1 Einstufung des Stoffes oder des Gemischs 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht eingestuft. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Kein Symbol oder Signalwort. 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
Keine 

  
3. Zusammensetzung/Angaben zu 

Bestandteilen  
3.1 Stoff 
CAS-Nr.: 68424-31-7. 
Beschreibung: Fettsäuren, C5-10 (linear und verzweigtkettig), gemischte Ester mit 
Pentaerythritol. 
Zusammensetzung: 

Bestandteil CAS-Nummer Inhalt 
Fettsäuretetraester 68424-31-7 >99.5% 
Leistungssteigernde Additive Proprietär <0.5% 

 
Alle Bestandteile sind im TSCA-Bestandsverzeichnis aufgelistet. Die in diesem 
Produkt verwendeten Additive sind ein Handelsgeheimnis, führen jedoch zu keiner 
Einstufung des Stoffes als gefährlich. 

  
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Einatmen: Aufgrund des geringen Dampfdrucks des Stoffes nicht zu erwarten. 
Haut: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 
Augen: Mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 
Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen; einen Arzt aufsuchen. 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert eintretende Symptome und Wirkungen,  
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Keine Nebenwirkungen zu erwarten. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine besondere Behandlung erforderlich. 

  
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 5.1 Löschmittel 

Kohlendioxid, Schaum, Trockenpulver oder Wassernebel. Keinen Wasserstrahl 
einsetzen. 
 
5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch selbst, seine 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase 
Keine 
 
5.3 Empfehlungen zur Brandbekämpfung 
Unter Umständen muss ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden.  

  
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter 

Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und 
Maßnahmen im Notfall 
Verschüttetes Produkt stellt eine Rutschgefahr dar. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Keine Seen, fließende Gewässer, Teiche, Grundwasser oder Böden verunreinigen. 
Nicht in den Ausguss entleeren. Werden große Mengen des Stoffes verschüttet, das 
Produkt so weit wie möglich eindämmen und gemäß den örtlichen Vorschriften 
entsorgen. 
 
6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung 
Verschüttetes Material mit hygroskopischem Granulat aufsaugen und entsorgen. 

  
7. Handhabung und Lagerung 7.1 Hinweise zur sicheren Handhabung 

Kontakt mit Augen und längeren Hautkontakt vermeiden. 
 
7.2 Spezifische Anforderungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung 
von Unverträglichkeiten  
Keine besondere Behandlung erforderlich. 
 
7.3 Spezifische Endnutzungen 
Möglichst wenig der Luft aussetzen. Geöffnete Behälter müssen ordnungsgemäß 
wiederversiegelt werden. 

  
8. Expositionsgrenzwerte/ 

Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1 Kontrollparameter 
Keine relevanten Kontrollparameter. 
 
8.2 Expositionsgrenzwerte 
Für den Notfall sollten Augenspülungen vorhanden sein. 
Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. 
Hautschutz: Overall tragen. 
Handschutz: Hände nach dem Gebrauch waschen. Für längeren oder wiederholten 
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Hautkontakt werden Handschuhe empfohlen. 
Augenschutz: Wenn Spritzer auftreten könnten, eine Schutzbrille tragen. 

  
9. Physikalische und chemische 

Eigenschaften 
9.1 Informationen zu physikalischen und chemischen Haupteigenschaften 
Aussehen: Blassgelbe Flüssigkeit. 
Geruch: Leicht süßlich. 
pH: Nicht zutreffend. 
Gefrierpunkt: -56°C. 
Siedepunkt/-bereich: >300°C. 
Flammpunkt: 260°C (geschlossener Tiegel). 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht entflammbar. 
Oberer/unterer Brennpunkt oder Explosionsgrenzen: Keine Angaben verfügbar. 
Dampfdruck: <0,001Pa bei 20°C. 
Dampfdichte: Nicht zutreffend. 
Relative Dichte: 0,97 bei 20°C. 
Wasserlöslichkeit: <1mg/l. 
Löslichkeit: Nicht zutreffend. 
Verteilungskoeffizient: log Pow: >10. 
Selbstentzündungstemperatur: Keine Selbstentzündung zu erwarten. 
Zersetzungstemperatur: Keine Angaben verfügbar. 
Viskosität: 29mm2/s bei 40°C. 
Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv. 
Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend. 
 
9.2 Sonstige Angaben  
Nicht zutreffend. 

  
10. Stabilität und Reaktivität 10.1 Reaktivität 

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
 
10.2 Chemische Stabilität  
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Angaben verfügbar. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Temperaturen >250°C. 
 
10.5  Zu vermeidende Stoffe 
Starke Oxidationsmittel. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine. 

  
11. Toxikologische Angaben 11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Wahrscheinliche Expositionswege: Die Haut und Augen sind die 
wahrscheinlichsten Expositionswege. Versehentliches Verschlucken ist möglich. 
Einatmen ist nicht als wesentlicher Expositionsweg anzusehen. 
Akute orale Toxizität: Geringe Toxizität: LD50 >2000mg/kg, OECD 401. 
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Akute dermale Toxizität: Geringe Toxizität zu erwarten: LD50 >2000mg/kg, OECD 
402. 
Akute Toxizität bei Einatmen: Aufgrund der geringen Flüchtigkeit ist ein Einatmen 
unwahrscheinlich.  
Hautätzende Wirkung/Reizung: Nicht hautreizend, OECD 404. 
Augenkorrosion/Reizung: Keine Augenreizung, OECD 405. 
Reizung oder Sensibilisierung der Haut: Nicht hautsensibilisierend, OECD 406. 
Aspirationsgefahr: Nicht als Aspirationsgefahr anzusehen. 
Krebserzeugende/erbgutverändernde Wirkung: Nicht als erbgutverändernd oder 
karzinogen anzusehen. Dieses Produkt wird gemäß IARC, ACGIH, NTP oder OSHA 
nicht als karzinogen angesehen. 

  
12. Umweltbezogene Angaben Bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Entsorgung ist keine Umweltbelastung zu 

erwarten. Ökotoxikologische Wirkungen basieren auf der Kenntnis ähnlicher Stoffe. 
12.1  Toxizität 
Salmo Gairdneri LC50 (96h), OECD 203: >1000mg/l 
Daphnia Magna El50 (48h), OECD 202: >1000mg/l 
 
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit 
Leicht biologisch abbaubar. 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Kein Bioakkumulationspotenzial. 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Geringe Mobilität im Boden. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Produkt entspricht nicht den Toxizitätskriterien, dies muss ausführlicher 
geprüft werden. Es wird nicht als PBT- oder vPvB-Stoff angesehen. 
 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Keine anderen schädlichen Wirkungen zu erwarten. 

  
13. Hinweise zur Entsorgung 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt und Verpackung müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgt 
werden. Kann verbrannt werden. Nicht verbrauchtes Produkt kann zur 
Rückgewinnung zurückgegeben werden. 

  
14. Angaben zum Transport Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Vorschriften für den Luft- (ICAO/IATA), See- 

(IMDG), Straßen- (ADR) oder Schienenverkehr (RID) 
14.1 UN-Nummer 
Nicht relevant. 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung. 
Nicht relevant. 
 
14.3 Transportgefahrenklasse 
Nicht relevant. 
14.4 Verpackungsgruppe 
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Nicht relevant. 
 
14.5 Umweltgefährdung 
Nicht relevant. 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht relevant. 

  
15. Rechtsvorschriften 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Das Produkt ist nicht genehmigungspflichtig gemäß REACH. 
Alle Bestandteile werden im TSCA Inventory (TSCA-Bestandsverzeichnis) aufgeführt. 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff wurde eine chemische Sicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

  
16. Sonstige Angaben Erstellt nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang II, geändert durch Verordnung 

(EG) Nr. 453/2010 und den OSHA-Gefahrenkommunikationsnormen. 
 
16.1 Änderungen seit der letzten Ausgabe:  
Zusätzliche regulatorische Angaben konform mit OSHA-Leitlinien. 

  
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Informationsstand bei Drucklegung 
korrekt. Das Sicherheitsdatenblatt soll das Produkt nur in Bezug auf die Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen beschreiben und 
sollte nicht als Gewährleistung spezifischer Produktmerkmale angesehen werden. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     MOBIL SHC 629 
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive 
Produktschlüssel:      201560500540,   400008,   602946-60 
 

  
 
   
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Getriebeöl 
 

 
 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 

Sicherheitsdatenblatt angegeben. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

   
  

 Bestellung von Sicherheitsdatenblättern (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische Kontaktperson 
der EMPC): 

 ++49 (0) 40 63930 

 Produkttechnische Information (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische 
Kontaktperson der EMPC): 

 ++49 (0) 40 63930 

 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse 
:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  ++ 32 35433111 (Belgien) 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
 Toxzentrum:  030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Nicht eingestuft 
   
 
2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
 Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008    
 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
 
 
Physikalische-chemische Gefahren: 

Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 

Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen. 

 
Umweltgefahren: 

Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung. 
 

 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung

# 
Konzentration* GHS/CLP Einstufung 

Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-
1-ene, oligomers, hydrogenated 

68037-01-4  01-2119486452-
34 

 30 - < 40% Asp. Tox. 1 H304 

Naphthalin, Reaktionsprodukte mit Tetradecen 132983-41-6 410-190-0 01-2119847896-
17 

 10 - < 20% Aquatic Chronic 4 H413, 
Eye Irrit. 2 H319 

Triphenylphosphat 115-86-6 204-112-2 NB  0.1 - < 0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1), 
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1) 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
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angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben. 
 
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 

 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt. 

 
4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
 

 
ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
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Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 
 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder deren 
Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.   

 
ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. Grenze: 
0.9   [Geschätzt] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur Feuerabwehr.  
Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur Ersten Hilfe siehe 
Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung siehe 
Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den spezifischen Bedingungen und/oder 
der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein. 
 
 
  

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern. 
 

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen oder 
mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen. 
 
Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen. 
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Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien können 
zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).     
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.            

 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
  
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
Dec-1-ene, homopolymer, 
hydrogenated Dec-1-ene, oligomers, 
hydrogenated 

 Aerosol 
(thorakal
e 
Fraktion) 
 

 8 
Std.Mw. 

 5 mg/m3      ExxonMobil 

Triphenylphosphat    8 
Std.Mw. 

 3 mg/m3      ACGIH (USA) 
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Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   Wenn 
das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen:  
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion) 
      
  
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
 

 
 

  
ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT 
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE MIT MINIMALER BEEINTRÄCHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL 
EFFECT LEVEL) 
 
Arbeiter 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung 
Naphthalin, Reaktionsprodukte mit 
Tetradecen 

NA 10 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Systemisch Wirkungen 

 
Verbraucher 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral 
Naphthalin, Reaktionsprodukte mit 
Tetradecen 

NA NA 0.85 mg/kg bw/day DNEL, 
chronisch Exposition, 
Systemisch Wirkungen 

 
 
 
Hinweis: Die abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschätzter 
Sicherheitswert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien 
innerhalb der Europäischen REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs können 
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen 
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen für einen typischen 
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder 
einen 15-minütigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die 
OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet. 
 
 
ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration) 
 
Substanzbezeichnu
ng 

Wasser 
(Süßwass
er) 

Wasser 
(Meerwas
ser) 

Wasser 
(intermittierend
e Freitsetzung) 

Kläranlag
e 

Sediment Boden Oral 
(sekundäre 
Vergiftung) 

Naphthalin, 
Reaktionsprodukte 
mit Tetradecen 

NA NA NA NA NA NA NA 
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8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
 
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem für 
die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes den 
Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.   

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich.  
 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
 
Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Hautkontakt ergriffen werden. 

 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
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BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 
 

 
ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    flüssig  
Farbe:   Orange 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar 
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 260°C (500°F)  [Geschätzt] 
Flammpunkt [Verfahren]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. Grenze: 
0.9   [Geschätzt] 
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt] 
Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa  [Geschätzt] 
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.852   [ASTM D4052] 
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5  [Geschätzt] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
Viskosität:   150 cSt  (150 mm2/sec) bei 40°C  |  20.8 cSt  (20.8 mm2/sec) bei 100°C   [ASTM D 445] 
Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 

     
Pourpoint:      -39°C  (-38°F)  [ASTM D5950]     
 

 
 

 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
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10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
 
SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Wiederholte und/oder längere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege 
verursachen. 
Enthält: 
Ausgangsöle, synthetisch:  
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch.  
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen. 
 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die gegebenen Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes und ähnliche 
Produkte zur Verfügung stehen. 
 
12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. 
             Produkt -- Wird vermutlich gegenüber Wasserorganismen keine chronische Toxizität zeigen. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt. 
     
 
12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt. 
 
12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  vom 

Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe erwartet 
werden. 

 
 
12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthält es PBT- oder vPvB-Substanzen. 
 
12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
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UMWELTDATEN 
  
Ökotoxizität 
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse 
Wasser- - Akute Toxizität  96 

Stunde(n) 
 Oncorhynchus 
mykiss 

 LL50 1003 mg/l: Daten für ähnliche 
Materialien. 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 21 Tag(e)  Daphnia magna  NOELR 1 mg/l: Daten für ähnliche 
Materialien. 

  
 

 
 

 
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen.  
  

ANGABEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN ENTSORGUNG  
 
Europäischer Abfallschlüssel:  13 02 06* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt. 
Entsorgung ungereinigter Leergebinde:   Recycling- und Abfallwirtschaftsgesetz 
 
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
 
 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 



  
 Produktbezeichnung:   MOBIL SHC 629 
 Überarbeitet am:  21  September 2017 
 Revisionsnummer:  1.05 
 Seite 12 von  15    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport. 

               
 

 
 
BINNENGEWÄSSER (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport. 

            
 

  
 
SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport. 

          
 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport. 

           
 

 
 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 

 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen.:   
IECSC, KECI, TSCA 
               Besondere Fälle: 

 
Verzeichnis Status 
AICS Beschränkung bei Anwendung 
NDSL Beschränkung bei Anwendung 

 
 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 

 
Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe ... und 
Änderungen dazu] 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen ... und 
Änderungen hierzu] 
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Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  1: schwach wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der "Anlagenverordnung (VAwS)" der Länder 
sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendet: 
Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, Veröffentlichungen von 
anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV 
Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung) 

Flüchtige Organische Verbindungen 

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen 
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL 

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
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TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1 
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Abschnitt 15: Wassergefährdungsklasse Information wurde geändert. 
  
  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  2007964XDE  (547909) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird nicht 
benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen. 
 

ANHANG 
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     MOBIL SHC GREASE 460 WT 
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive 
Produktschlüssel:      2015A0209710,   643932-00 
 

  
 
   
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Fett 
 

 
 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 

Sicherheitsdatenblatt angegeben. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

   
  

 Bestellung von Sicherheitsdatenblättern (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische Kontaktperson 
der EMPC): 

 ++49 (0) 40 63930 

 Produkttechnische Information (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische 
Kontaktperson der EMPC): 

 ++49 (0) 40 63930 

 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse 
:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  ++ 32 35433111 (Belgien) 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
 Toxzentrum:  030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Nicht eingestuft 
   
 
2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
 Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008    
 
 
Enthält: ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID, 5-NONYL-SALICYLALDOXIM  Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
 
 
Physikalische-chemische Gefahren: 

Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 

Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen. 

 
Umweltgefahren: 

Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung. 
 

 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung

# 
Konzentration* GHS/CLP Einstufung 

5-NONYL-SALICYLALDOXIM 50849-47-3  NB  0.1 - < 0.3% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 10), 
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 10), 
Repr. 1B H360D, 
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Repr. 1B H360F, 
Skin Sens. 1 H317, 
Skin Irrit. 2 H315, 
Eye Dam. 1 H318 

ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID 19780-11-1 243-296-9 NB  0.1 - < 1% Acute Tox. 4 H332, 
Skin Sens. 1 H317, 
Skin Irrit. 2 H315, 
Eye Irrit. 2 H319 

LITHIUMHYDROXID-MONOHYDRAT 1310-66-3  NB  0.1 - < 1% Acute Tox. 4 H302, 
Skin Corr. 1B H314 

LITHIUMSALZ ALIPHATISCHER 
CARBONSÄURE 

18621-94-8 242-449-7 01-2120116611-
70 

 1 - < 5% [Aquatic Acute 3 H402], 
Acute Tox. 4 H302 

METHYLEN 
BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMAT) 

10254-57-6 233-593-1 NB  1 - < 5% Aquatic Chronic 4 H413 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben. 
 
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 

 Unter normalen beabsichtigten Gebrauchsbedingungen wird von diesem Material keine Gefahr durch Einatmen 
erwartet. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Verschmutzte Kleidung entfernen.  Verschmutzte Kleidung vor 
der Wiederverwendung waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen Körperteil injiziert 
wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von einem Arzt als 
chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck zunächst 
minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der ersten 
Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und andere Auswirkungen auf das ZNS.  Lokale Nekrose, 
durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach der Injektion 
belegt. 
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4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
 

 
ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
 
Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 

 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder deren 
Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.   

 
ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  >204°C  (400°F)  [SCHÄTZUNG FÜR ÖL, ASTM D-92 (COC)] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur Feuerabwehr.  
Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur Ersten Hilfe siehe 
Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung siehe 
Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den spezifischen Bedingungen und/oder 
der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein. 
 
 
  

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene Bereiche verhindern. 
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6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 

Freisetzung zu Land:  Verschüttetes Material mit Schaufeln in einen geeigneten Behälter zum Recycling oder 
zur Entsorgung füllen. 
 
Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche abschöpfen. 
 
Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien können 
zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

Allen persönlichen Kontakt vermeiden. Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden.      
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist kein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.            
 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
  
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
LITHIUMHYDROXID-
MONOHYDRAT 

   
Spitzengr
enzwert 

 1 mg/m3      OARS WEEL 

    
       
  
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
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8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
 
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem für 
die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes den 
Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen und mit ausreichender Belüftung ist normalerweise 
keine Schutzkleidung erforderlich.   

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen.  Nitril, Minimum 0.38 mm Dicke oder 
vergleichbares Schutzbarrieren-Material miit einem hohen Leistungsniveau für kontinuierliche 
Kontaktbedingungen, Permeationsdurchbruchszeit von mindestens 480 Minuten in Übereinstimmung 
mit den CEN Standards EN 420 und EN 374. 
 

 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
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Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 

 Es wird chemikalien-/ölbeständige Kleidung empfohlen. 
 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
 

  
 
 
BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 
 

 
ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    fest 
Form:    Semi-Fluid 
Farbe:   Rot 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Schmelzpunkt:   Keine Daten vorhanden 
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F)  [Geschätzt] 
Flammpunkt [Verfahren]:     >204°C  (400°F)  [SCHÄTZUNG FÜR ÖL, ASTM D-92 (COC)] 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt] 
Dampfdichte (Luft = 1):   Keine Daten vorhanden 
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.9  [Testmethode nicht verfügbar] 
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   Technisch nicht durchführbar 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
Viskosität:   460 cSt  (460 mm2/sec) bei 40°C  |  >16 cSt  (16 mm2/sec) bei 100°C [Testmethode nicht 
verfügbar] 
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Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 

 
Keine           
 

 
 
Bemerkung:  Die meisten der oben genannten physikalischen Eigenschaften beziehen sich auf den Ölbestandteil des 
Produktes. 
 

 
 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 
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Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Daten verfügbar.  
Testergebnisse oder anderweitige 
Studienergebnisse erfüllen nicht die Kriterien 
für eine Einstufung. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf Testdaten 
für das Material. Test(s) äquivalent oder ähnlich den OECD-
Richtlinien  406  429 

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Enthält einen Stoff, der reproduktionstoxisch wirken kann. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
TOXZITÄT DER STOFFE 
 
NAME AKUTE TOXIZITÄT 
LITHIUMSALZ ALIPHATISCHER 
CARBONSÄURE 

Orale Letalität: LD50 1098 mg/kg 

 
 
SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Basierend auf Tests mit der Komponente oder ähnlichen Formulierungen wird nicht erwartet, dass die Konzentration 
der Komponenten in dieser Formulierung eine Sensiblilisierung der Haut hervorruft.. 
Enthält: 
Ausgangsöle, synthetisch:  
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch.  
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen. 
 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die gegebenen Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes und ähnliche 
Produkte zur Verfügung stehen. 
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12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt. 
     
 
12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt. 
 
12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  vom 

Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe erwartet 
werden. 

 
 
12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthält es PBT- oder vPvB-Substanzen. 
 
12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
 

     
 

 
UMWELTDATEN 
  
Ökotoxizität 
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse 
Wasser- - Akute Toxizität  96 

Stunde(n) 
 Brachydanio rerio  NOELR 103 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Akute Toxizität  48 
Stunde(n) 

 Ceriodaphnia dubia  EL50 105 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Akute Toxizität  72 
Stunde(n) 

 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 ErL50 105 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 28 Tag(e)  Brachydanio rerio  NOELR 1.2 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 6 Tag(e)  Ceriodaphnia dubia  NOELR 1.1 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 72 
Stunde(n) 

 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 NOELR 105 mg/l: Daten für das Material 

  
 

 
 

 
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
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geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird.  
  

ANGABEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN ENTSORGUNG  
 
Europäischer Abfallschlüssel:  12 01 12* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt. 
Entsorgung ungereinigter Leergebinde:   Recycling- und Abfallwirtschaftsgesetz 
 
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
 
 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 
LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport. 

               
 

 
 
BINNENGEWÄSSER (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport. 

            
 

  
 
SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport. 

          
 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport. 
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 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 
 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen.:   
IECSC, TCSI, TSCA 
               Besondere Fälle: 

 
Verzeichnis Status 
AICS Beschränkung bei Anwendung 
ENCS Beschränkung bei Anwendung 
KECI Beschränkung bei Anwendung 
NDSL Beschränkung bei Anwendung 

 
 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 

 
Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe ... und 
Änderungen dazu] 
               96/82/EG erweitert durch 2003/105/EC  [ ... zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit 
gefährlichen Stoffen].  Produkt enthält einen Stoff, der unter die in Anhang I genannten Kriterien fällt. Weitere 
Einzelheiten zu den Anforderungen, die sich auf das am Standort zu lagernde Produktvolumen beziehen, sind 
der Richtlinie zu entnehmen. 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen ... und 
Änderungen hierzu] 
 
 
PRODUKTREGISTRIERUNG:   

 
 
 

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der "Anlagenverordnung (VAwS)" der Länder 
sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
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enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendet: 
Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, Veröffentlichungen von 
anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV 
Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung) 

Flüchtige Organische Verbindungen 

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen 
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL 

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
Acute Tox. 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken; Akute Toxizität, oral, Kat 
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Skin Corr. 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden; Hautätzend/Hautreizend, Kat 1B 
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2 
Skin Sens. 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Sensibilisierung der Haut, Kat 
Eye Dam. 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Acute Tox. 4 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen; Akute Toxizität, Inhalativ, Kat 
Repr. 1B H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Entwicklung) 
Repr. 1B H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Fruchtbarkeit) 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
[Aquatic Acute 3 H402]: Gesundheitsschädlich für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert. 
Abschnitt 2: GHS Hinweis zu Sensibilisatoren Information wurde geändert. 
Abschnitt 11: Daten zur Akuten Toxizität - Überschrift Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 11:  Substanzbezeichnung - Überschrift Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 11  Substanz Toxizität Tabelle - Überschrift Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 11: Substanz Toxikologie-Tabelle Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 11: Hautsensibilisierung - Testdaten Information wurde geändert. 
Abschnitt 11: Hautsensibilisierung - Test - Richtlinie Information wurde geändert. 
Abschnitt 15: Wassergefährdungsklasse Information wurde geändert. 
Abschnitt 16: Schlüssel zu H-Codes Information wurde geändert. 
  
  
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   C 
 
 DGN:  7079855XDE  (1012605) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 



  
 Produktbezeichnung:   MOBIL SHC GREASE 460 WT 
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird nicht 
benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen. 
 

ANHANG 
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, 
identifiziert.  

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant Fuchs Schmierstoffe GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169 Mannheim 
 

Telefon:  +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax:  +49 621 3701-570 
 
 

 

Kontaktperson:  Fuchs Schmierstoffe GmbH  Abteilung Produktsicherheit 
Telefon:  +49 621 3701-1333 
Fax:  +49 621 3701-7303 
E-Mail:  produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de 

 
1.4 Notrufnummer:  +49 621 3701-1333 / +49 621 3701-0 (Mo-Do 8-17, Fr 8-16) 

 
 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft, ist aber 
kennzeichnungspflichtig. 

 
Gefahrenübersicht 

Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 
 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
EUH208: Enthält organ. Polysulfid, Amin-Phosphat. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 
 
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
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2.3 Sonstige Gefahren: Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und 
Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur 
Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind 
keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen lassen.  

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven. Die Bestandteile sind nicht 
gefährlich oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenzen.  

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  

 
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und 

verzögert auftretende 
Symptome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.  

 
4.3 Hinweise auf ärztliche 

Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende 
Gefahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur 
Brandbekämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr 
möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in 
dieKanalisation gelangen.  
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Besondere 
Schutzausrüstungen für die 
Brandbekämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette 
Schutzausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene 

Vorsichtsmaßnahmen, 
Schutzausrüstungen und in 
Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder 

Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer 
Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr 
möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser 
gelangen lassen.  

 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und 
Reinigung: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material 
vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr 
möglich  

 
6.4 Verweis auf andere 

Abschnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen 
zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur 

sicheren Handhabung: 
Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle 
Hygienemaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der 
jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der 
Nähe des Flammpunktes erwärmen.  

 
7.3 Spezifische 

Endanwendungen: 
Es liegen keine Daten vor. 

 
Lagerungshinweise: 10, Brennbare Flüssigkeiten  

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.  
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche 
Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle 
der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der 
empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine 
Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf 
einem akzeptierbaren Niveau halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach 
Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo 
sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim 
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur 
vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen 
Faktoren abhängig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von 
Dampf/ Aerosol vermeiden.  

 
Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 

 
Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der 

Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. 
Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: flüssig  
Form: flüssig  
Farbe: Hellgelb 
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Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Auf Gemische nicht anwendbar 
pH-Wert: Nicht anwendbar  
Erstarrungspunkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
Siedepunkt: Wert für Einstufung nicht relevant 
Flammpunkt: 260 °C  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Wert für Einstufung nicht relevant 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdichte (Luft=1): Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 0,85 g/ml (15,00 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
Zersetzungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
Viskosität, kinematisch: 320 mm2/s (40 °C)  
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.3 Möglichkeit Gefährlicher 

Reaktionen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.4 Zu Vermeidende 

Bedingungen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche 

Zersetzungsprodukte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenstoffoxide sowie 
andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
 

Hautkontakt 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
 

Einatmen 
Produkt:  

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  
 

Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

 
Keimzellmutagenität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Andere Schädliche 
Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 



  

 

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 
 

  
Erstellt Am: 30.10.2013  
Überarbeitet Am: 12.12.2016 Version: 2.2 
Druckdatum: 15.12.2016  
SDS_DE - DE - 000000000600383954 7/10 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Chronische 
ToxizitätProdukt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 
Biologischer Abbau 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.4 Mobilität im Boden: 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Andere Schädliche 

Wirkungen: 
Es liegen keine Daten vor. 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den 
jeweiligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in 

gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte 
Vermischungsverbot beachten.  

 
Europäische Abfallcodes 

 13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
ADN 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 
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IATA 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code: 
Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: keine  

 
VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: keine  

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
15.2 Stoffsicherheits-

beurteilung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur 
Überarbeitung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 
 

keine 
 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt 
sich aus der Anwendung der sog. Konventionellen Methode nach Verordnung 
(EU) 1272/2008 (CLP).  

 
Überarbeitet Am: 12.12.2016 
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Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach 
bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen 
und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung 
sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise 
eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware 
(Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht 
abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit 
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer 
Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen 
werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres 
Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, 
Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
 

 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  -  DE 

  

Klüberplex BEM 41-132 
Version 1.2  Überarbeitet am 23.12.2015 Druckdatum 23.12.2015  
 

  
 

1/13 

 
 

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Produktname : Klüberplex BEM 41-132 

Artikel-Nr. : 020256 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Schmierfett 

Empfohlene 
Einschränkungen der 
Anwendung 

: Nur für gewerbliche Anwender. 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

  KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN 
Geisenhausenerstrasse 7 
D-81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 897876-0 
Fax: +49 (0) 897876-333 
 

Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: mcm@klueber.com 
Material Compliance Management 
 

 

Nationaler Kontakt : Klüber Lubrication Deutschland 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel.: +49 89 7876 0 
Fax:  +49 89 7876 565 
www.klueber.com 
 

 

1.4 Notrufnummer 

  +49 89 7876 700 (24 hrs) 
 

 
 

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

   
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
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Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

Zusätzliche Kennzeichnung: 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  

2.3 Sonstige Gefahren 

 

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Mineralöl. 
Synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl 
Lithium-Spezialseife 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 

INDEX-Nr. 
Registrierung

snummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

O,O,O-
Triphenylthiophosphat 

597-82-0 
209-909-9 
 

R53 
 

Aquatic Chronic 4; 
H413 
 

>= 1 - < 2,5 

Benzolamin, N-Phenyl-, 
Reaktionsprodukte mit 
2,4,4-Trimethylpenten 

68411-46-1 
270-128-1 
 

R52/53 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 1 - < 2,5 

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 
16. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen : Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der 
Anzeichen/Symptome, ärztliche Betreuung hinzuziehen. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
 

Nach Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer 
Reizung , ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser abspülen. 
 

Nach Augenkontakt : Sofort während mindestens 10 Minuten mit viel Wasser 
abspülen, auch unter den Augenlidern. 
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Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken : Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine bekannt. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Keine Information verfügbar. 
 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

: Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: 
Kohlenstoffoxide 
Metalloxide 
Stickoxide (NOx) 
Phosphoroxide 
Schwefeloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Beim Auftreten atembarer Stäube und/oder Brandgase 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann 
Gesundheitsschäden verursachen. 
 

Weitere Information : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

: Personen in Sicherheit bringen. 
Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte 
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene 
Atemschutz zu verwenden. 
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Das Einatmen von Staub vermeiden. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Schnell aufkehren oder aufsaugen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter 
geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung 
des Produktes waschen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

: Im Originalbehälter lagern. 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch 
ist. 
Kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern. 
In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen 
gesetzlichen Vorschriften lagern. 
In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. 
 

Lagerklasse (LGK) : 11 Brennbare Feststoffe 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

 : Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses 
Stoffs/dieses Gemisches beachten. 
 

 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 
 
 
 
 
DNEL 
Benzolamin, N-Phenyl-, 
Reaktionsprodukte mit 2,4,4-
Trimethylpenten 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Chronische Wirkungen, 
Systemische Effekte 
Wert:  0,62 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Chronische Wirkungen, 
Systemische Effekte 
Wert:  4,37 mg/m3 
 

 
PNEC 
Benzolamin, N-Phenyl-, 
Reaktionsprodukte mit 2,4,4-
Trimethylpenten 

: Süßwasser   
Wert:  0,051 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,0051 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  9320 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  932 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  1860 mg/kg 
 

  Abwasserkläranlage 
Wert:  1 mg/l 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 
 
Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
Filtertyp P 
 

Handschutz : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe 
benutzen. 
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den 
Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich 
daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. 
Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von 
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Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss 
daher im Einzelfall ermittelt werden. 
Bei Spritzkontakt: 
 

 : Nitrilkautschuk 
Schutzindex Klasse 1 
 
 

Augenschutz : Dicht schließende Schutzbrille 
 

Hygienemaßnahmen : Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten 
Hautstellen gründlich waschen. 
 

Schutzmaßnahmen : Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und 
Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt 
werden. 
Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem 
Arbeitsplatz auswählen. 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Form : Paste 

Farbe : gelb 

Geruch : charakteristisch 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt/Schmelzberei
ch 

: Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

: Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Brennbare Feststoffe 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 
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Dampfdruck : < 0,001 hPa, 20 °C 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 0,90 g/cm3, 20 °C 

Wasserlöslichkeit : unlöslich 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatu
r 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Sublimationspunkt : Keine Daten verfügbar 

Schüttdichte : Keine Daten verfügbar 

 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Normalerweise keine zu erwarten. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
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11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Produkt 

Akute inhalative Toxizität : Keine Informationen verfügbar. 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Keine Informationen verfügbar. 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Keine Informationen verfügbar. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Keine Informationen verfügbar. 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Keine Daten verfügbar 

Gentoxizität in vivo : Keine Daten verfügbar 

Karzinogenität : Keine Daten verfügbar 

Reproduktionstoxizität : Keine Daten verfügbar 

Teratogenität : Keine Daten verfügbar 

Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung 

: Keine Informationen verfügbar. 

Aspirationstoxizität : Keine Informationen verfügbar. 
 

Weitere Information : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den 
Bestandteilen und der Toxizität ähnlicher Produkte stammen. 

 
Inhaltsstoffe: 
O,O,O-Triphenylthiophosphat : 
Akute orale Toxizität : LD50: > 2.000 mg/kg, Ratte 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine 
Hautreizung 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Augenreizung, Einstufung: Keine 
Augenreizung 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

Aspirationstoxizität : Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 
 

 
Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten : 
Akute orale Toxizität : LD50: > 5.000 mg/kg, Ratte, OECD Prüfrichtlinie 401 

Akute dermale Toxizität : LD50: > 2.000 mg/kg, Ratte, OECD Prüfrichtlinie 402 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine 
Hautreizung 
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Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Augenreizung, Einstufung: Keine 
Augenreizung 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Meerschweinchen, Ergebnis: Verursacht keine 
Hautsensibilisierung., Einstufung: Verursacht keine 
Hautsensibilisierung., OECD Prüfrichtlinie 406 

 
 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen :  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

:  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber Algen :  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber 
Bakterien 

:  
Keine Daten verfügbar 

 
 
Inhaltsstoffe: 

O,O,O-Triphenylthiophosphat : 

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Brachydanio rerio (Zebrabärbling), 
OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

: EC50: > 100 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Großer Wasserfloh), 
Immobilisierung, OECD 202 T1 
 

Toxizität gegenüber Algen : EC50: > 100 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus 
(Grünalge), OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber 
Bakterien 

: EC50: > 100 mg/l, 3 h, Belebtschlamm, OECD 209 
 

Beurteilung Ökotoxizität 

Chronische aquatische 
Toxizität 

: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten : 

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Danio rerio (Zebrabärbling), OECD 
Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

: EC50: 51 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Großer Wasserfloh), 
statischer Test, OECD 202 T1 
 

Beurteilung Ökotoxizität 

Akute aquatische Toxizität : Schädlich für Wasserorganismen. 
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Chronische aquatische 
Toxizität 

: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit :  
Keine Daten verfügbar 

Physikalisch-chemische 
Beseitigung 

: Keine Daten verfügbar 

Inhaltsstoffe: 

O,O,O-Triphenylthiophosphat : 

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar, OECD 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation :  
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT)., Diese Mischung 
enthält keine Substanzen, die hochpersistent und 
hochbioakkumulierbar sind (vPvB). 

Inhaltsstoffe: 
O,O,O-Triphenylthiophosphat : 
Bioakkumulation :  

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Oktanol/Wasser ist 
eine Anreicherung in Organismen möglich. 

Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten : 
Bioakkumulation :  

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Oktanol/Wasser ist 
eine Anreicherung in Organismen möglich. 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität : Keine Daten verfügbar 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

Inhaltsstoffe: 
O,O,O-Triphenylthiophosphat : 
Bewertung : Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 

toxisch (PBT)., Diese Substanz ist nicht sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB). 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
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Sonstige ökologische 
Hinweise 

: Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 
 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in 
Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

 : Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter können unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften abgelagert werden. 
 

 

14. Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 
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ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar  
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und 
gemäß IBC-Code 
Nicht verfügbar 
 

15. Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Liste der für eine 
Zulassung in Frage 
kommenden besonders 
besorgniserregenden Stoffe 
(Artikel 59). 
 

: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden 
Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). 
 

Störfallverordnung : 96/82/EC Stand:  
Nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1: schwach wassergefährdend 

 
 
TA Luft : Gesamtstaub: Anteil andere Stoffe: 16,93 %  

Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht 
anwendbar 
Organische Stoffe: Anteil Klasse 1: 0,05 % ; Anteil andere 
Stoffe: 83,02 %  
Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 
 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine Informationen verfügbar. 
 

16. Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 

R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben.  

R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
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Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.  

 
Weitere Information 

 
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für von KLÜBER LUBRICATION original verpackte und 
bezeichnete Ware. Die enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der KLÜBER LUBRICATION nicht vervielfältigt 
oder verändert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich 
geforderten Ausmaß gestattet. Eine darüber hinausgehende, insbesondere öffentliche, 
Verbreitung unserer Sicherheitsdatenblätter (z.B. als Download im Internet) ist ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet. KLÜBER LUBRICATION stellt seinen 
Kunden entsprechend den gesetzlichen Regelungen geänderte Sicherheitsdatenblätter zur 
Verfügung. Es  liegt in der Verantwortung des Kunden,  Sicherheitsdatenblätter und evtl. 
Änderungen daran gemäß den gesetzlichen Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter 
und sonstige Verwender des Produktes weiterzugeben. Für die Aktualität der 
Sicherheitsdatenblätter, die Verwender von Dritten erhalten, übernimmt KLÜBER 
LUBRICATION keine Gewähr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem 
Sicherheitsdatenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der 
Technik am Tage der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick 
auf die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von 
Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall dar und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : Shell Tellus S4 VX 32 
Produktnummer : 001D7769 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Hydrauliköl 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland Oil GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
E-Mail-Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Einatmen H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen. 
Chronische aquatische Toxizität, 
Kategorie 2 

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
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Gefahrenpiktogramme :     

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

:  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 
 Nicht als physikalische Gefahr nach den 

CLP-Kriterien eingestuft. 
 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 UMWELTGEFAHREN: 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

 
Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ 

Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P312 Bei Unwohlsein eine 

GIFTNOTZENTRALE/einen Arzt anrufen. 
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ 

ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Lagerung:  
 Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

   
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
Enthält Gasöle (Erdöl), hydrodesulfuriert. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 
Altöl kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Hochdruckeinspritzung unter die Haut kann zu schweren Schäden einschließlich örtlicher Nekrosen 
führen. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Hochraffinierte Mineralöle und Zusätze. 
Das hochraffinierte Mineralöl enthält nach IP 346 einen 
Dimethylsulfoxid (DMSO)-extrahierbaren Anteil von weniger 
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als 3 % (w/w). 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnum
mer 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Gasöle (Erdöl), 
hydrodesulfuriert 

64742-79-6 
265-182-8 / 01-
2119471311-49 

Asp. Tox.1; H304 
Acute Tox.4; H332 
Skin Irrit.2; H315 
Aquatic Chronic2; 
H411 

 60 -  80 

Butyliertes 
hydroxytoluol 

128-37-0 
204-881-4 / 01-
2119565113-46 

Aquatic Chronic1; 
H410 
Aquatic Acute1; 
H400 

 0,1 -  0,24 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Schutz der Ersthelfer :  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 

Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 
 

Nach Einatmen :  Person an die frische Luft bringen. Versuchen Sie nie, einem 
Betroffenen zu helfen, ohne dass Sie einen geeigneten 
Atemschutz tragen. Wenn das Opfer Schwierigkeiten hat zu 
atmen, ein Engegefühl im Brustraum verspürt, ihm schwindlig 
ist, es erbricht oder nicht ansprechbar ist, geben Sie zur 
Atemunterstützung 100 % Sauerstoff oder führen Sie bei 
Bedarf eine Herz-Lungen-Reanimation durch und bringen Sie 
den Betroffenen in die nächste medizinische Einrichtung. 
 

Nach Hautkontakt :  Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel 
Wasser mindestens 15 Minuten spülen und anschließend mit 
Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rötung, 
Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt 
aufsuchen. 
 

   Bei Verwendung von Hochdruckwerkzeugen kann es 
vorkommen, dass das Produkt unter die Haut injiziert wird. 
Sobald sich Verletzungen durch Hochdruckanwendungen 
ereignen, soll der Verunfallte sofort ein Krankenhaus 
aufsuchen. Nicht erst das Auftreten von Symptomen 
abwarten. 
Auch wenn keine sichtbaren Verletzungen vorliegen, Arzt 
aufsuchen. 
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Nach Augenkontakt :  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort Arzt 
hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der 
Hüften halten, um Aspiration zu verhindern. 
Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder 
Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort 
Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, 
Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder 
Keuchen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Wenn das Material in die Lunge gelangt, können folgende 

Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, 
pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck, 
Kurzatmigkeit und/oder Fieber. 
Eine Beeinträchtigung der Atmungsorgane kann auch erst 
Stunden nach der Exposition auftreten. 
Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein 
brennendes Gefühl, Rötung, Schwellung und/oder Blasen 
einschließen. 
Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung können sich 
durch ein brennendes Gefühl und/ oder trockenes/ rissiges 
Aussehen zeigen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
 

   Örtliche Nekrosen zeigen sich an einem verzögerten 
Schmerzempfinden und Gewebeschädigungen wenige 
Stunden nach der Einspritzung. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung : Ärztliche Hinweise: 

Symptomatische Behandlung. 
Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen. 
 

   Hochdruckeinspritzverletzungen machen, um 
Gewebeschäden und Funktionsver lust zu minimieren, einen 
unverzüglichen chirurgischen Eingriff und evtl. eine 
Steroidtherapie notwendig. 
Da die Eintrittswunden klein sind und die Schwere der 
eigentlichen Schädigung nicht widerspiegeln, ist unter 
Umständen eine chirurgische Untersuchung zur Ermittlung 
des Ausmaßes der Schädigung notwendig. Lokalanästhetika 
oder heiße Umschläge vermeiden, da sie zu Schwellungen, 
Gefäßkrämpfen und Blutleere führen können. Eine sofortige 
chirurgische Dekompression, Entfernung von nekrotischem 
Gewebe und Beseitigung von Fremdstoffen muss unter 
Vollnarkose geschehen, eine umfassende Untersuchung ist 
erforderlich. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel :  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 

Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 

Ungeeignete Löschmittel :  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
Gasen, einschließlich Bei unvollständiger Verbrennung kann 
Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Nicht identifizierte 
organische und anorganische Verbindungen.  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469). 

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

 
   Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
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eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Rutschgefahr beim Verschütten. Unfälle vermeiden, 
unverzüglich reinigen. 
Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem 
Rückhaltematerial verhindern. 
Flüssigkeit direkt oder in saugfähigem Material beseitigen. 
Rückstand mit einem Adsorbens wie Erde, Sand oder einem 
anderen geeigneten Material aufsaugen und ordnungsgemäß 
entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Allgemeine 
Sicherheitsvorkehrungen 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
 

Umfüllen :  Dieses Material ist ein potenzieller statischer Akkumulator. Bei 
der Massenbeförderung ist stets auf richtige Erdung und 
richtigen Potenzialausgleich zu achten.  

 
Brandklasse :  Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen. Dazu 

zählen auch Stoffe, die durch die Temperaturerhöhung flüssig 
werden.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerklasse (TRGS 510) :  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 
Sonstige Angaben :  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 

gelüfteten Ort lagern. Ordnungsgemäß gekennzeichnete und 
verschließbare Behälter verwenden. Muss in einem 
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eingedämmten Bereich gelagert werden.  
 
    Bei Raumtemperatur lagern.  
 
    In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 

gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt.  

 
Verpackungsmaterial :  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 

Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) :  Nicht anwendbar. 

 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter Grundlage 

Mineralölnebel  TWA 5 mg/m3 US. ACGIH 
Threshold 
Limit Values 
 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 
Keine biologische Grenze zugewiesen. 
 
Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren 
Überwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbe-reich von Beschäftigten oder allgemein 
am Arbeitsplatz kann erforderlich sein, um die Einhaltung eines Arbeitsplatzgrenz-wertes und die 
Eignung von Expositions-begrenzungen zu bestätigen. Bei einigen Stoffen kann auch biologische 
Überwachung geeignet sein. 
Validierte Methoden zur Expositionsmessung müssen durch eine qualifizierte Person durchgeführt 
werden und die Proben müssen in einem zugelassenen Labor analysiert werden. 
Einige Quellen für empfohlene Verfahren zur Überwachung der Luftkonzentration sind nachfolgend 
angegeben - gegebenenfalls auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Es sind möglicherweise 
weitere nationale Verfahren verfügbar. 
 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods 
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http://www.cdc.gov/niosh/ 
 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods 
http://www.osha.gov/ 
 
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances 
http://www.hse.gov.uk/ 
 
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. 
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 
 
L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Technische SchutzmaßnahmenDer Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen 
Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. 
Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten 
auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
 
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in 
der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang 
mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung 
und Sauberkeit achten. 
Nicht einnehmen. Bei Verschlucken umgehend ärztliche Hilfe suchen. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und 
den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
 

 
Handschutz 
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Anmerkungen :  Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 

Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von 
der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts 
sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven 
Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. 
Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich 
abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte 
Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  

 
   Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 

einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit 
kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und 
Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe 
lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da 
diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  

 
Haut- und Körperschutz :  Chemikalienbeständige Handschuhe/ Stulpenhandschuhe, 

Stiefel und Schürze (bei Spritzgefahr). 
 

 
Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 

notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen 
Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe 
(Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) verwenden. 
 

 
Thermische Gefahren :  Entfällt 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Allgemeine Hinweise :  Geeignete Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aus 

den relevanten Umweltschutzgesetzen ergreifen. Hinweise in 
Abschnitt 6 zur Vermeidung einer Umwelt- Kontamination 
beachten. Nicht gelöstes Material nicht ins Abwasser 
gelangen lassen. Abwasser in einer kommunalen oder 
industriellen Kläranlage behandeln bevor es in 
Oberflächengewässer eingeleitet wird. 
Behördliche Vorschriften für Abluft beachten. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen : Flüssig bei Raumtemperatur. 

Farbe :  farblos 

Geruch :  Leichter Kohlenwasserstoffgeruch 

Geruchsschwelle :  Keine Angaben verfügbar.  

pH-Wert : Entfällt  

Pourpoint : -60 °CMethode: ISO 3016 
 

Siedebeginn und 
Siedebereich 

: > 280 °Cgeschätzt  

Flammpunkt : >= 100 °C 
Methode: ISO 2592 
 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

:  Keine Angaben verfügbar.  

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Obere Explosionsgrenze : Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze : Typisch 1 %(V) 
 

Dampfdruck : < 0,5 Pa (20 °C) 
geschätzt  

Relative Dampfdichte : > 1geschätzt  

Relative Dichte : 0,866 (15 °C) 
 

Dichte : 866 kg/m3 (15,0 °C) 
Methode: ISO 12185 
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Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit : vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Pow: > 6(bezogen auf Informationen über vergleichbare 
Produkte)  

Selbstentzündungstemperatu
r 

: > 
320 °C 

Viskosität 

Viskosität, dynamisch : Keine Angaben verfügbar.  

Viskosität, kinematisch : 33,8 mm2/s (40,0 °C) 
Methode: ASTM D445 
 

  9,93 mm2/s (100 °C) 
Methode: ASTM D445 
 

Explosive Eigenschaften : nicht klassifiziert 
 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Angaben verfügbar.  
 

9.2 Sonstige Angaben 
 

Leitfähigkeit :  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 
einen statischen Akkumulator handelt. 

Zersetzungstemperatur : Keine Angaben verfügbar.  

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren 
derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen :  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 

 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
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Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe :  Starke Oxidationsmittel. 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler 
Lagerung nicht zu erwarten. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Grundlagen der Bewertung : Die Bewertung wurde aus toxikologischen Daten von 

Einzelkomponenten oder ähnlichen Produkten 
abgeleitet.Sofern nicht anders angegeben, gelten die 
vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für 
einzelne Bestandteile. 

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 

 

Akute Toxizität 
Produkt: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg   

Anmerkungen: Praktisch nicht giftig (geschätzt): 
 

Akute inhalative Toxizität :  LC 50 Ratte: > 1 - < 5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Anmerkungen: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Akute dermale Toxizität :  LD 50 Kaninchen: > 2.000 - < 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Kann bei Hautkontakt gesundheitsschädlich 
sein. 
 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen: Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
Produkt: 
Anmerkungen: Gilt als leicht reizend. 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Produkt: 
Anmerkungen: Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:, Vermutlich kein Sensibilisator. 
 

Keimzell-Mutagenität 
Produkt: 
 :  Anmerkungen: Wird nicht als mutagen betrachtet. 

Karzinogenität 
Produkt: 
 
Anmerkungen: Keine Krebserzeugung (geschätzt). 
 

 
Anmerkungen: Produkt enthält Mineralölarten, die im Tierversuch bei dermaler  Verabreichung 
(„Skin painting“) als nicht krebserregend nachgewiesen wurden., Hochraffinierte Mineralöle sind 
von der International Agency for Research on Cancer (IARC) nicht als krebserregend eingestuft. 
 

 
Material GHS/CLP Karzinogenität Einstufung 

Hochraffiniertes Mineralöl Als nicht karzinogen klassifiziert 

 
 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
 :   

Anmerkungen: Beeinträchtigt vermutlich nicht die 
Fruchtbarkeit., Entwicklungsschäden sind nicht zu erwarten. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Produkt: 
Anmerkungen: Stellt vermutlich keine Gefahr dar. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Produkt: 
Anmerkungen: Stellt vermutlich keine Gefahr dar. 
 

Aspirationstoxizität 
Produkt: 
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Nicht als Aspirationsgefahr betrachtet. 
 

Weitere Information 
Produkt: 
Anmerkungen: Altöle können schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich während des 
Gebrauchs angesammelt haben. Die Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhängig vom 
Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt 
führen., Das GESAMTE Altöl ist vorsichtig zu handhaben, eine Berührung mit der Haut ist zu 
vermeiden. 
 

Anmerkungen: Hochdruckeinspritzung des Produkts in die Haut kann zu örtlichen Nekrosen 
führen, wenn Produkt nicht chirurgisch entfernt wird. 
 

Anmerkungen: Leicht reizend für die Atmungsorgane. 
 

Anmerkungen: Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen Regelungsrahmen 
können existieren. 
 

Übersicht über die Bewertung der CMR-Eigenschaften 
Keimzell-Mutagenität- 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Karzinogenität - Bewertung :  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
 
Grundlagen der Bewertung :  Ökotoxikologische Daten wurden speziell für dieses Produkt 

nicht ermittelt. 
Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen 
über die Komponenten und der Ökotoxikologie ähnlicher 
Erzeugnisse. 
Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden 
Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne 
Bestandteile.(LL/EL/IL50 ausgedrückt als die nominale Menge 
des Produkts, die zur Zubereitung eines wässrigen 
Versuchsextrakts benötigt wird). 

Produkt: 
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Toxizität gegenüber Fischen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: Giftig (geschätzt): 
LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l. 
 

Giftig für Krebstiere (Akute 
Toxizität) 

:  Anmerkungen: Giftig (geschätzt): 
LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l. 
 

Giftig für 
Algen/Wasserpflanzen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: Giftig (geschätzt): 
LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l. 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Krebstiere 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Mikroorganismen 
(Akute Toxizität) 

:   
Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

 
 
Inhaltsstoffe: 
Butyliertes hydroxytoluol : 
M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 

:  1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit :  Anmerkungen: Keine leichte biologische Abbaubarkeit 

(geschätzt)., Die Hauptbestandteile sind voraussichtlich 
biologisch potentiell abbaubar, aber einige Bestandteile 
können in der Umwelt persistent sein. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: 
Bioakkumulation :  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit 

Bioakkumulationspotential. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Pow: > 6Anmerkungen: (bezogen auf Informationen über 
vergleichbare Produkte)  

12.4 Mobilität im Boden 
Produkt: 
Mobilität :  Anmerkungen: Liegt in flüssiger Form vor., Wird durch 

Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert.  
   Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Produkt: 
Bewertung : Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 

als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
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Produkt: 
Sonstige ökologische 
Hinweise 

:  Produkt ist ein Gemisch aus nicht flüchtigen Bestandteilen, die 
vermutlich nicht in erheblichen Mengen an die Luft abgegeben 
werden., Besitzt vermutlich kein Ozonabbau-, 
photochemisches Ozonbildungs- oder 
Erderwärmungspotenzial. 

   Schwerlösliches Gemisch., Kann durch Aufschwimmen 
Verschmutzung (Verklebung) bei Lebewesen im Wasser 
verursachen. 

   Mineralöl hat bei Konzentrationen unter 1 mg/l vermutlich 
keine dauerhaften Auswirkungen auf Wasserorganismen. 

 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

 
Örtliche Gesetze 
Abfallkatalog :   

 
   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   13 01 10* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADN : 3082 
ADR : 3082 
RID : 3082 
IMDG : 3082 
IATA : 3082 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADN : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
  (Gasöl (Erdöl) hydrodesulfuriert) 
ADR : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
  (Gasöl (Erdöl) hydrodesulfuriert) 
RID : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
  (Gasöl (Erdöl) hydrodesulfuriert) 
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S.  
  (Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised) 

 
IATA : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S.  
  (Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised) 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADN : 9 
ADR : 9 
RID : 9 
IMDG : 9 
IATA : 9 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADN  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Gefahrzettel : 9 (N2, F) 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Mineralschmieröle 

 
ADR  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 90 

Gefahrzettel : 9 
RID  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 90 

Gefahrzettel : 9 
IMDG  



SICHERHEITSDATENBLATT 
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-Verordnung).

 

Shell Tellus S4 VX 32 
Version 4.3  Überarbeitet am 07.07.2016 Druckdatum 08.07.2016
 

 
18 / 21 800001007581 

DE
 

Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 9 
IATA  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 9 

14.5 Umweltgefahren 
ADN  
Umweltgefährdend : ja 
ADR  
Umweltgefährdend : nein 
RID  
Umweltgefährdend : ja 
IMDG  
Meeresschadstoff : ja 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Kategorie der 
Verschmutzung 

:  Entfällt 

Schiffstyp :  Entfällt 
Produktname :  Entfällt 
Spezielle 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Entfällt 

 
Zusätzliche Informationen : Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 

1 Regeln zu beachten.  
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Wassergefährdungsklasse :  WGK 2 wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung laut VwVwS, Anhang 4. 
 

 
Flüchtige organische 
Verbindungen 

: 0 % 
 

 
Sonstige Vorschriften :  Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich 
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 aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen mit Abschnitt 5.4.9 
beachten. 
 

   Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) 
beachten. 
 

   Die Einhaltung der Vorgaben gemäß § 22 
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist sicherzustellen. 
 

   Die Einhaltung der Vorgaben  gemäß  § 4 und § 5 Verordnung 
zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV), 
inklusive Anlagen, ist sicherzustellen. 
 

   Das Produkt unterliegt der Störfall-Verordnung (12. BImSchV).
 

 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 
EINECS :  Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer). 
TSCA :  Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 Einstufungsverfahren: 
Akute Toxizität, Kategorie 4, H332 Beurteilung durch Experten und 

Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft. 
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, 
H315 

Beurteilung durch Experten und 
Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft. 

Chronische aquatische Toxizität, 
Kategorie 2, H411 

Beurteilung durch Experten und 
Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft. 

 
 
Volltext der H-Sätze 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Volltext anderer Abkürzungen 
Acute Tox. Akute Toxizität 
Aquatic Acute Akute aquatische Toxizität 
Aquatic Chronic Chronische aquatische Toxizität 
Asp. Tox. Aspirationsgefahr 
Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut 

Legende zu Abkürzungen in :  Die in diesem Dokument verwendeten Standard-Abkürzungen 
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diesem Sicherheitsdatenblatt und -Akronyme können in einschlägiger Referenzliteratur (z. 
B. wissenschaftlichen Wörterbüchern) bzw. auf Webseiten 
nachgeschlagen werden. 
 
ACGIH = Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen 
Hygieniker  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
AICS = Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen  
ASTM = Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung  
BEL = Biologische Expositionsgrenze  
BTEX =  Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CEFIC = Wirtschaftsverband der europäischen chemischen 
Industrie 
CLP = Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung  
COC = Flammpunktprüfer nach Cleveland  
DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt Niveau 
DNEL = Expositionskonzentration ohne Auswirkungen  
DSL = Kanadisches Verzeichnis inländischer Substanzen  
EC = Europäische Kommission  
EC50 = Effektive Konzentration 50  
ECETOC = Europäisches Zentrum für Ökotoxikologie und 
Toxikologie von Chemikalien  
ECHA = Europäische Chemikalien Agentur  
EINECS = Europäisches Altstoffverzeichnis  
EL50 = Effektives Niveau 50  
ENCS = Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer 
Chemikalien  
EWC = Europäischer Abfall-Code  
GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien  
IARC = Internationales Krebsfoschungszentrum  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung  
IC50 = Hemmkonzentration 50  
IL50 = Hemmniveau 50  
IMDG = Internationale Maritime Gefahrgüter  
INV = Chinesisches Chemikalien-Verzeichnis  
IP346 = "Institute of Petroleum" (IP) Testmethode Nr. 346 zur 
Bestimmung von polyzyklischen Aromaten DMSO-
extrahierbar  
KECI = Koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien  
LC50 = Letale Konzentration 50  
LD50 = Letale Dosis 50  
LL/EL/IL = Letale Belastung / Expositionsgrenze / 
Inhibitionsgrenze  
LL50 = Letales Niveau 50  
MARPOL = Übereinkommen zur Verhütung der Meeres-
Verschmutzung durch Schiffe  
NOEC/NOEL = Höchste Dosis oder Expositionskonzentration 
einer Substanz ohne beobachtete Auswirkungen  
OE_HPV = Occupational Exposure – High Production Volume 
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(Berufliche Exposition – hohes Produktionsvolumen)  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch  
PICCS = Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und 
chemischen Substanzen  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt Konzentration  
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien  
RID = Regulations Relating to International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail (Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)  
SKIN_DES = Skin Designation (Kennzeichnung, dass 
Hautabsorption vermieden werden soll)  
STEL = Kurzzeit Expositionsgrenze  
TRA = Gezielte Risiko-Bewertung  
TSCA = US-Amerikanisches Gesetz zur Chemikalienkontrolle 
TWA = Zeitgewichteter Durchschnitt  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
 

 
Weitere Information 
Sonstige Angaben :  Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 

Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

 
 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verwendung/Verarbeitung bestimmt, wenn diese in 
Abschnitt 16 nicht anderweitig spezifiziert sind. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS 
 
 
1.1 Produktidentifikator: NALCO VARIDOS FSK 
Stofftyp Gemisch 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird:  
 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Geschlossene Kühlwassersysteme 

 
Empfohlene Einschränkungen der 
Anwendung 

: Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 
 

FIRMENBEZEICHNUNG  FIRMENBEZEICHNUNG 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D) 
SOLMSSTRASSE 41 

60486 FRANKFURT AM MAIN 
TEL: +49 (0)69-79340 

 
Für Produktsicherheitsinformation wenden Sie sich bitte an msdseame@nalco.com 

 
1.4 Notrufnummer: +32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch 

+49-(0)6232-130128 Deutschland 
 
 
 
Datum der 
Zusammenstellung/Überarbeitung: 

17.12.2015  

Versionsnummer: 2.0 
 
 
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Akute Toxizität, Kategorie 4  H302  
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1  H317  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, 
Kategorie 2 

 H373  

 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :  

 
 

   

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenbezeichnungen 
 

: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen 

verursachen. 
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H373 Kann die Organe schädigen bei längerer 
oder wiederholter Exposition. 

 
Vorsorgliche Angaben 
 

: Verhütung:  
P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol 

nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
P280 Schutzhandschuhe tragen. 
Reaktion:  
P301 + P312 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Bei 

Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. Mund ausspülen. 

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 
Wasser waschen. 

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ 
ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 
   
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
  Ethylenglykol 
  Hydroxyphosphonoacetic Acid, Trisodium Salt 
  1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on 
 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Keine bekannt. 
 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nr. 

Einstufung 
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Ethylenglykol 107-21-1 
203-473-3 

01-2119456816-28 
 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 

wiederholte Exposition Kategorie 2; H373 
 

50 - <= 100 

Hydroxyphosphonoacetic Acid, 
Trisodium Salt 

78620-07-2 
 
 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Sensibilisierung durch Hautkontakt 

Kategorie 1; H317 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 

wiederholte Exposition Kategorie 2; H373 
 

0.1 - < 0.25 

1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 
220-120-9 

 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315 

Schwere Augenschädigung Kategorie 1; 
H318 

Sensibilisierung durch Hautkontakt 
Kategorie 1; H317 

Akute aquatische Toxizität Kategorie 1; 
H400 

 

0.05 - < 0.1 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  
Diethylenglykol 111-46-6 

203-872-2 
 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
 

0.5 - < 1 

 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen :  Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. 
Falls verfügbar milde Seife verwenden. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Augenkontakt :  Mit viel Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund ausspülen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Schutz der Ersthelfer :  Schätzen Sie die Gefährdung ab, bevor Sie in einem Notfall 
Maßnahmen ergreifen. Setzen Sie sich keinem 
Verletzungsrisiko aus. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die 
Notfalleinsatzkräfte.Vorgeschriebene persönliche 
Schutzausrüstung verwenden. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

siehe Abschnitt 11 für weitere ausfühlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und Symptome. 
 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Symptomatische Behandlung. 
 

 
ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 
Ungeeignete Löschmittel :  Mit Wasser fluten, geringe Wassermengen können ineffektiv 

sein. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Nicht brennbar. 

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:  Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien 
gehören: 
Kohlenstoffoxide 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
Weitere Information :  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 

entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
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ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Hinweis für nicht für Notfälle 
geschultes Personal 

:  Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für 
Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
 

Hinweis für Einsatzkräfte :  Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung 
benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten 
Materialien zu beachten. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser 
verhindern. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß 
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
Spuren mit Wasser wegspülen. 
Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder 
anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewässer 
erfolgen kann. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. 

 
ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

:  Nicht einnehmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. Nach Gebrauch Hände 
gründlich waschen. Nur mit ausreichender Belüftung 
verwenden.  

 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte 
Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. 
Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten 
Hautstellen gründlich waschen.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht 
verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten 
Behältern aufbewahren  
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Geeignetes Material :  Die folgenden Kompatibilitätsdaten werden aufgrund ähnlicher 
Produktdaten und / oder Branchenerfahrung empfohlen: 
Hochdruckpolyethylen, Nicht rostender Stahl 304, Die 
Kunststoffverträglichkeit kann variieren. Aus diesem Grund 
empfehlen wir, die Verträglichkeit vor der Anwendung zu testen. 
 

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke 

Bestimmte Verwendung(en) :  Geschlossene Kühlwassersysteme 
 

 
 
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Basis 

Ethylenglykol 107-21-1 AGW (Dampf und 
Aerosole) 

10 ppm 
26 mg/m3 

DE TRGS 900 

Diethylenglykol 111-46-6 AGW (Dampf und 
Aerosole) 

10 ppm 
44 mg/m3 

DE TRGS 900 

 
DNEL 

Ethylenglykol : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  106 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemisch 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  35 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokal 
Wert:  35 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  53 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  7 mg/m3 
 

Diethylenglykol : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemisch 
 106 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokal 
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Wert:  60 mg/m3 
 

 
PNEC 

Ethylenglykol : Süßwasser   
Wert:  10 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  1 mg/l 
 

  Vorläufige Freigabe 
Wert:  10 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  20.9 mg/kg 
 

  Wasser 
Wert:  1995.5 mg/l 
 

  Boden 
Wert:  1.53 mg/kg 
 

Diethylenglykol : Süßwasser   
Wert:  10 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  1 mg/l 
 

  Vorläufige Freigabe 
Wert:  10 mg/l 
 

  STP 
Wert:  199.5 mg/l 
 

  Sediment 
Wert:  20.9 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  15.3 mg/kg 
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Angemessene technische Kontrollmaßnahmen 

Wirksame Absaugung. 
Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 

 
Individuelle Schutzmaßnahmen 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.Beschmutzte 
Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung 
waschen.Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle 
exponierten Hautstellen gründlich waschen. 

 
Augen-/Gesichtsschutz (EN 
166) 

:  Schutzbrille 

 
Handschutz (EN 374) :  Empfohlener vorbeugender Hautschutz 

Handschuhe 
Nitrilkautschuk 
Butylkautschuk 
Durchbruchszeit: 1-4 Stunden 
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Für die geeignete Handschuhstärke konsultieren Sie die PPE 
Hersteller  (abhängig von der Art von Handschuhen und des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs). 
 
Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie 
Anzeichen von Abnützung oder Chemikaliendurchbruch 
aufweisen. 

 
 
Haut- und Körperschutz (EN 
14605) 

:  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

 
Atemschutz (EN 143, 14387) :  Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen 

Mitteln und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der 
Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die 
Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung 
entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, 
89/686 / EWG) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp: 
A-P 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten. 
 

 
ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : Flüssig 

Farbe :  Hellgelb 

Geruch :  Süsslich 

Flammpunkt : 111 °C 
 

pH-Wert : 8.5, 100 % 
 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :  Keine Daten verfügbar 

Siedebeginn und 
Siedebereich 

: 100 °C 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

:  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

:  Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze :  Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze :  Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : 0.006 kPa (20 °C) 
 

Relative Dampfdichte :  Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1.118   

Löslichkeit(en) 
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Wasserlöslichkeit : vollkommen löslich  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

:  Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

:  Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatu
r 

:  Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch :  Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 
 
 
 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen :  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: extreme Temperaturen 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Kontakt mit starken Oxidationsmitteln (z.B. Chlor, Peroxide, 
Chromate, Salpetersäure, Perchlorat, reiner Sauerstoff, 
Permanganat) kann zu Wärmebildung, Feuer, Explosion 
und/oder giftigen Dämpfen führen. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien 
gehören: 
Kohlenstoffoxide 
 

 
 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Angaben zu wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Einatmen, Augenkontakt, Hautkontakt 
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Toxizität 

 
Produkt 

Akute orale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität : 548.97 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Akute dermale Toxizität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Karzinogenität :  Kein Bestandteil dieses Produkts, der in einer 
Konzentration von gleich oder mehr als 0.1% vorhanden 
ist, wird durch das IARC als voraussichtliches, 
mögliches oder erwiesenes krebserzeugendes Produkt 
für den Menschen identifiziert.   

Wirkungen auf die 
Fortpflanzung 

:  Keine Reproduktionstoxizität   

Keimzell-Mutagenität :  Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften 
Bestandteil  

Teratogenität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

:  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.   

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Aspirationstoxizität :  Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität   

Inhaltsstoffe 

Akute orale Toxizität :  1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on 
LD50 Ratte: 1,020 mg/kg 
 

   Diethylenglykol 
LD50 Ratte: 1,120 mg/kg 
 

Inhaltsstoffe 

Akute dermale Toxizität :  Ethylenglykol 
LD50 Kaninchen: 10,600 mg/kg 
 

   Diethylenglykol 
LD50 Kaninchen: 13,300 mg/kg 
 

Mögliche Gesundheitsschäden 
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Augen : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten. 
 

Haut : Kann allergische Hautreaktion verursachen. 
 

Verschlucken : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Einatmen : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten. 
 

Chronische Exposition : Kann die Organe schädigen bei längerer oder 
wiederholter Exposition. 
 

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen 
 

Augenkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
 

Hautkontakt : Rötung, Reizung, Allergische Reaktionen 
 

Verschlucken : Keine Information verfügbar. 
 

Einatmen : Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
 

Weitere Information :  Keine Daten verfügbar 

 
ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN 
 
12.1 Ökotoxizität 
 

Produkt 

Umweltschädigende 
Wirkungen 

: Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen 
Wirkungen bekannt. 

 
Toxizität gegenüber Fischen :  96 std LC50 Leuciscus idus (Goldorfe): > 9,999 mg/l 

Testsubstanz: Wirkstoff 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. 

:  24 std LC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh): > 
9,999 mg/l 
Testsubstanz: Wirkstoff 
 

Toxizität gegenüber Algen :  Keine Daten verfügbar 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Fischen :  Ethylenglykol 
96 h LC50: 72,860 mg/l 
 

   Diethylenglykol 
96 h LC50: 75,200 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. 

:  Ethylenglykol 
48 h EC50: > 100 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
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Toxizität gegenüber Algen :  Ethylenglykol 
96 h EC50: 6,500 mg/l 
 

   1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on 
72 h EC50: 0.15 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Bakterien :  Ethylenglykol 
> 1,995 mg/l 
Methode: ISO 8192 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 

: Ethylenglykol 
7 d NOEC: 15,380 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. (Chronische 
Toxizität) 

: Ethylenglykol 
7 d NOEC: 8,590 mg/l 
 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Produkt 

Biologische Abbaubarkeit :  Es wird erwartet, dass der organische Anteil dieses 
Präparats leicht biologisch abbaubar ist. 

 
Biologischer Abbau 
Bewertung 

: Es wird erwartet, dass der organische Anteil dieses 
Präparats leicht biologisch abbaubar ist. 

 
 

Inhaltsstoffe 

Biologische Abbaubarkeit : Ethylenglykol 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on 
Ergebnis: Nicht anwendbar - anorganisch 
 

  Diethylenglykol 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 
Produkt 

Bioakkumulation : Es wird nicht erwartet, dass dieses Präparat oder dieser Stoff 
bioakkumuliert. 

 
Inhaltsstoffe 

Bioakkumulation : Diethylenglykol 
Leuciscus idus melanotus, Expositionszeit: 3 d, 
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 100, Andere Richtlinien, GLP: 
Nein, Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

NALCO VARIDOS FSK 

 

 12 / 15  

 
12.4 Mobilität im Boden 
 

Produkt 

Dieses Produkt ist wasserlöslich und verbleibt erwartungsgemäß vollständig im Wasser. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Produkt 

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 

Bei sachgemäßer Verwendung keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle.Abfallschlüsselnummern sollen 
vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. 

 
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt :  Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der 
Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. 
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der 
örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. 
Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Europäischer Abfallkatalog :  16 03 05*- FEHLCHARGEN UND UNGEBRAUCHTE 
ERZEUGNISSE - organische Abfälle, die gefährliche Stoffe 
enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren 
eingesetzt wird, muss der letzte Anwender den am besten 
geeigneten EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) neu 
definieren und zuordnen. 
 

 
ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 
 

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und 
Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist. 

 
Landtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

  
Lufttransport (IATA) 

14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

  
Seeschiffstransport (IMDG/IMO) 

14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code: 

Nicht anwendbar 

 
 
ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 
 

INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE 
 
 

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND 
Wassergefährdungsklasse :  WGK 1 

Einstufung laut VwVwS, Anhang 4. 
 

Lagerklasse (LGK) :  10 
 
 

 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: 
 

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 
 
 
 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

Volltext der H-Sätze 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

 

Volltext anderer Abkürzungen 

(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; ADN - Europäisches Übereinkommens über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches 
Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; DIN - Norm des 
Deutschen Instituts für Normung; ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der 
Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate 
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; IARC - Internationale 
Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den 
Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IMDG - Code – 
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISO - Internationale Organisation für Normung; LC50 - Lethale Konzentration 
für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere 
lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine 
erkennbare Effektladung; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 
OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, 
bioakkumulierbare und toxische Substanzen; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TRGS - Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe; UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar; DSL - 
Liste heimischer Substanzen (Kanada); KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; TSCA - 
Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); AICS - Australisches Verzeichnis chemischer 
Substanzen; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; ENCS - Vorhandene 
und neue chemische Substanzen (Japan); ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und 
chemischen Substanzen; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver 
Giftstoff; GLP - Gute Laborpraxis 
 
Weitere Information 

Quellen der wichtigsten 
Daten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet 
wurden 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
Mögliche einschlägige Literaturhinweise und Quellen, die bei 
der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblatts zusätzlich zu 
einer Beurteilung durch Experten herangezogen wurden: 
Europäische Verordnungen bzw. Richtlinien (einschl. (EG-)Nr. 
1907/2006, (EG-)Nr. 1272/2008, 67/548/EWG, 1999/45/EG), 
Lieferantendaten, Internet, ESIS, IUCLID, ERI-Cards, nicht-
europäische Vorschriftenquellen und andere Datenquellen.  

 
Erstellt von :  Regulatory Affairs 
 

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million 
und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel 
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ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den 
Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand 
des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet. 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 
zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
 
 



 

Formular 7 

 

Niederschlagsentwässerung 

 

 Einleitung in die kommunale Regenwasserkanalisation 

Vorbehandlung 

   ja 

   nein 

 

 

 Direkteinleitung in das Grundwasser 

  Sickergraben 

  Drainage 

  Sickerschacht 

  sonstige (benennen)  Versickerung auf dem Grundstück 

 

Vorbehandlung 

  ja 

  nein 

 

 

 Direkteinleitung in ein oberirdisches Gewässer 

Vorbehandlung 

  ja 

  nein 
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1. Allgemeines
Die Ölwechsel an allen Nordex-Windenergieanlagen (WEA) werden ausschließ-
lich von hierfür zugelassenen, kompetenten Fachunternehmen durchgeführt. 
Diese Unternehmen werden in vorgeschriebenen Abständen zertifiziert.

2. Vorgehensweise
● Stoppen der WEA 
● Transport der benötigten Maschinen und Ausrüstungen ins Maschinenhaus 

in einer öldichten Tonne mit dem Bordkran
● Anschliessen des Saugschlauches an das Ölablassventil
● Die in der Tonne befindliche Ölpumpe drückt das Altöl über den Altölschlauch 

in den Altöltank, der sich auf einem für dieses Verfahren ausgerüsteten LKW 
befindet.

● Während des Herunterpumpens werden parallel die Filterelemente 
gewechselt.

● Nach dem Absaugen des Altöls wird das neue Öl über einen 
Frischölschlauch von unten nach oben gepumpt. Anschließend werden die 
Schläuche abgekuppelt, verschlossen, an der Tonne befestigt und 
zusammen mit dem Müll (Putzlappen, alte Ölfilter), der in Eimern gesammelt 
wird, zum LKW heruntergelassen.

● Bei einem unerwarteten Austreten von Öl am oberen Ende des Schlauches 
fungiert die Maschinenhausverkleidung als Auffangwanne.

● Im unwahrscheinlichen Fall des Ölaustretens wird umgehend Ölbindemittel 
eingesetzt.

Die Schläuche sind 4-fach überdruckfest, unterliegen einer gesetzlich vorge-
schriebenen Kontrolle und werden maximal sechs Jahre verwendet. Der Koffer 
des LKW ist als Wanne ausgeführt und kann somit eventuell austretendes Öl 
auffangen.

3. Komponentenaufbau
● Allrad-LKW mit isoliertem Kofferaufbau, Beheizung und Ladebordwand 

Aufnahmekapazität von 6 × 1.000-l-Containern oder 16 Frischölfässern 
je 208 l oder einer Kombination aus beidem
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● Aufnahmetank für ca. 4.500 l Altöl
● Spezialschlauchtrommel für 5 Frischöle, 1 Altöl sowie ein 400-V-Kabel
● Pumpe, Armaturen, Mengenmessung etc.
● Bordgenerator (400 V, 7,5 KW)
● Seilwinde (260 m Seil, 400 kg Hubkraft)
● Feinfiltration des Frischöls auf 10 µm

4. Besondere Leistungen und Vorteile
● Eigenständiger Ölwechsel ohne unmittelbare Unterstützung
● Bis zu 5 verschiedene Getriebeöle auf dem LKW verfügbar
● Die Ölpumpe erlaubt komplettes Leersaugen von Getriebesumpf, Lager- und 

Zahnradtaschen
● Bei Bedarf Hochdruckspülung von verschmutzten Getrieben
● Feinfiltrierung des frischen Öls während der Neubefüllung
● Sicherer Umgang mit Alt- und Frischöl durch große, abgedichtete 

Ölauffangwanne
● Altölentsorgung mit Entsorgungsnachweis
● Komplette Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
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